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VERORDNUNG (EU) Nr. .../2014
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom

zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments

fiir die Entwicklungszusammenarbeit fiir den Zeitraum 2014-2020

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf

Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen',

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren?,

! ABI. C 391 vom 18.12.2012, S. 110.

und Beschluss des Rates vom ... .

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ... (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht)
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(D) Diese Verordnung ist Teil der Politik der Entwicklungszusammenarbeit der Union und
bildet eines der Instrumente, die die auswértige Politik der Union unterstiitzen. Sie ersetzt
die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates', deren
Geltungsdauer am 31. Dezember 2013 endete.

2) Die Armutsbekdmpfung bleibt eines der wichtigsten Ziele der Entwicklungspolitik der
Union, wie in Titel V Kapitel 1 des Vertrags liber die Europdische Union (EUV) und im
Fiinften Teil Titel III Kapitel 1 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV) vorgesehen, und steht im Einklang mit den Millenniumsentwicklungszielen
(MDG) und anderen international vereinbarten Entwicklungsverpflichtungen und -zielen,
die von der Union und von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Vereinten Nationen (UN)

und anderer zustdndiger internationaler Foren gebilligt wurden.

Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments fiir die
Entwicklungszusammenarbeit (ABI. L 378 vom 27.12.2006, S. 41).
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3)

“4)

)

Die gemeinsame Erkldrung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europdischen Parlaments und der Kommission zur
Entwicklungspolitik der Européischen Union: "Der Européische Konsens"' (im Folgenden
der "Europiische Konsens") einschlieBlich der daran vereinbarten Anderungen bildet den
allgemeinen Rahmen, die Leitlinien und den Schwerpunkt fiir die Durchfiihrung dieser

Verordnung.

Im Laufe der Zeit sollte die Unterstiitzung der Union dazu beitragen, dass die

Abhingigkeit von der Hilfe abnimmt.

Die Union hat sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsétzen
leiten zu lassen, die fiir ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maf3igebend
waren und denen sie auch weltweit zu starkerer Geltung verhelfen will, ndmlich
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Giiltigkeit und Unteilbarkeit der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwiirde, der Grundsatz der
Gleichheit und der Grundsatz der Solidaritit sowie die Achtung der Grundsédtze der Charta
der Vereinten Nationen und des Volkerrechts. Die Union muss bestrebt sein, durch Dialog
und Zusammenarbeit in den Partnerléndern, -gebieten und -regionen das Bekenntnis zu
diesen Grundsitzen zu entwickeln und zu festigen. Bei der Verfolgung dieser Grundsétze

stellt die Union ihren Mehrwert als Akteur in der Entwicklungspolitik unter Beweis.

1

ABI. C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
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(6) Bei der Durchfiihrung dieser Verordnung, insbesondere wéhrend des
Programmierungsprozesses, sollte die Union den von ihr fiir die Partnerldnder aufgestellten
Prioritdten, Zielen und Richtwerten in den Bereichen Menschenrechte und Demokratie,
insbesondere den von ihr erstellten 14nderspezifischen Menschenrechtsstrategien,

geblihrende Aufmerksamkeit widmen.

(7 Die Achtung der Menschenrechte, die Grundrechte, die Forderung der Rechtsstaatlichkeit,
demokratische Grundsétze, Transparenz, verantwortungsvolle Staatsfiihrung, Frieden und
Stabilitdt sowie die Gleichstellung der Geschlechter sind von wesentlicher Bedeutung fiir
die Entwicklung der Partnerldander; diese Fragen sollten systematisch in der
Entwicklungspolitik der Union beriicksichtigt werden, insbesondere bei der

Programmierung und in Abkommen mit Partnerldndern.
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®)

©)

Die Wirksamkeit der Hilfe, grof3ere Transparenz, stirkere Zusammenarbeit, grofere
Komplementaritit und eine bessere Harmonisierung, die Ausrichtung an den Partner-
landern sowie die Koordinierung der Verfahren — sowohl zwischen der Union und den
Mitgliedstaaten als auch im Rahmen der Beziehungen zu den anderen Gebern und sons-
tigen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit — sind entscheidend, um die Kohérenz
und Relevanz der Hilfe zu gewihrleisten und zugleich die von den Partnerléndern zu
tragenden Kosten zu verringern. Durch ihre Entwicklungspolitik setzt sich die Union
engagiert dafiir ein, die Schlussfolgerungen zur Erklarung iiber die Wirksamkeit der
Entwicklungszusammenarbeit, die das Hochrangige Forum zur Wirksamkeit der Entwick-
lungszusammenarbeit in Paris am 2. Mirz 2005 angenommen hat, den am 4. September
2008 angenommenen Aktionsplan von Accra und die daran anschlieBende Erklarung, die
am 1. Dezember 2011 in Busan angenommen wurde, umzusetzen. Diese Verpflichtungen
haben zur Annahme einer Reihe von Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat verei-
nigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gefiihrt, unter anderem zum EU-
Verhaltenskodex fiir Komplementaritit und Arbeitsteilung in der Entwicklungspolitik und
zum operativen Rahmen fiir die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. Die Bemithungen um
eine gemeinsame Programmierung sollten verstirkt und die entsprechenden Verfahren

ausgebaut werden.

Die Gemeinsame Strategie Afrika-EU, die auf dem Gipfeltreffen EU-Afrika am 8. und
9. Dezember 2007 in Lissabon angenommen wurde — einschlieBlich der nachfolgenden
Anderungen und Erginzungen — und die auf einer gemeinsamen Vision, gemeinsamen
Grundsétzen und Zielen als Fundament der strategischen Partnerschaft zwischen Afrika
und der EU (im Folgenden "strategische Partnerschaft Afrika-EU") beruht, sollte mit der

Hilfe der Union unterstiitzt werden.
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(10)

(In

Die Union und die Mitgliedstaaten sollten fiir eine bessere Kohdrenz, eine bessere Koordi-
nierung und eine grofere Komplementaritit ihrer jeweiligen entwicklungspolitischen
Strategien sorgen, insbesondere indem sie auf die Priorititen der Partnerldnder und
-regionen auf Linderebene und auf regionaler Ebene eingehen. Um zu gewihrleisten, dass
die entwicklungspolitische Strategie der Union und die entsprechenden Strategien der
Mitgliedstaaten sich ergdnzen und gegenseitig verstiarken, und um eine kosteneffiziente
Bereitstellung der Hilfe zu gewihrleisten und dabei Uberschneidungen und Unterlassungen
zu vermeiden, ist es sowohl dringend erforderlich als auch zweckmifig, gemeinsame

Programmierungsverfahren vorzusehen, wo immer dies moglich und zweckdienlich ist.

Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit orientieren sich die Politik der Union und ihr
Handeln auf internationaler Ebene an den MDG — wie der Beseitigung extremer Armut
und des Hungers —, einschlieBlich spiterer Anderungen dieser Ziele, sowie an den entwick-
lungspolitischen Zielen, Grundsétzen und Zusagen, die die Union und die Mitgliedstaaten
unter anderem im Rahmen der UN und anderer zustdndiger internationaler Foren im
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gebilligt haben. Dariiber hinaus orientieren sich
die Politik der Union sowie ihr Handeln auf internationaler Ebene auch an ihren Zusagen
und Verpflichtungen in den Bereichen Menschenrechte und Entwicklung, einschlielich
der Allgemeinen Erkldarung der Menschenrechte, des Internationalen Pakts iiber
biirgerliche und politische Rechte, des Internationalen Pakts {iber wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, des Ubereinkommens iiber die Beseitigung aller Formen von
Diskriminierung von Frauen, des Ubereinkommens der UN iiber die Rechte des Kindes

und der Erklarung der UN {iber das Recht auf Entwicklung.
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(12) Die Union tritt nachdriicklich fiir die Gleichstellung der Geschlechter ein, die als ein
Menschenrecht, eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und als ein zentraler Wert der
Entwicklungspolitik der Union anzusehen ist. Die Gleichstellung der Geschlechter ist von
zentraler Bedeutung bei der Erreichung aller MDG. Am 14. Juni 2010 hat der Rat den EU-
Aktionsplan 2015-2015 zur Gleichstellung der Geschlechter und Machtgleichstellung der

Frauen im Rahmen der Entwicklung gebilligt.

(13) Als eine Frage hoher Prioritit sollte die Union in Bezug auf Krisen und Katastrophen und
auf Konflikt- und fragile Situationen einschlieBlich Ubergangs- und Nachkrisensituationen
einen umfassenden Ansatz fordern. Dies sollte insbesondere auf den Schlussfolgerungen
des Rates vom 19. November 2007 {iber eine Reaktion der EU auf fragile Situationen und
auf den Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten — ebenfalls vom 19. November 2007 — zu Sicherheit und
Entwicklung sowie auf den Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Juni 2011 zur
Konfliktpravention sowie auf allen etwaigen weiteren einschldgigen Schlussfolgerungen

aufbauen.

(14) Insbesondere in Situationen, in denen ein besonders dringender Bedarf und eine sowohl
sehr weit verbreitete als auch besonders gro3e Armut besteht, sollte die Unterstiitzung der
Union darauf ausgerichtet sein, die Widerstandskraft der Lander und ihrer Bevolkerung
gegeniiber widrigen Ereignissen zu stirken. Dies sollte durch einen angemessenen Mix von
Ansidtzen, MaBnahmen und Instrumenten erfolgen, insbesondere indem dafiir gesorgt wird,
dass die sicherheitsorientierten, humanitiren und entwicklungspolitischen Konzepte
ausgewogen und kohérent sind und wirksam koordiniert werden und somit eine

Verkniipfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung gegeben ist.
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(15)

Die Hilfe der Union sollte schwerpunktméaBig dort erfolgen, wo sie sich angesichts deren
Kapazitit, global zu agieren und auf globale Herausforderungen wie Beseitigung der
Armut, nachhaltige und breitenwirksame Entwicklung und weltweite Férderung von
Demokratie, verantwortungsvoller Staatsfiihrung, Menschenrechten und Rechtsstaatlich-
keit zu reagieren, sowie angesichts deren langfristigen und verldsslichen Engagements in
der Entwicklungshilfe und Koordinierungsrolle gegeniiber ihren Mitgliedstaaten stirker
auswirkt. Um die angestrebte Wirkung zu erreichen, sollte der Grundsatz der Differen-
zierung nicht nur auf der Ebene der Mittelzuweisungen, sondern auch auf der Ebene der
Programmierung angewandt werden, um sicherzustellen, dass die bilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit gezielt auf diejenigen Partnerlédnder ausgerichtet wird, die am bediirf-
tigsten sind, einschlieBlich fragiler Staaten und besonders gefdhrdeter Staaten sowie
Staaten, die iiber begrenzte Moglichkeiten verfiigen, auf andere Finanzierungsquellen zur
Unterstlitzung ihrer eigenen Entwicklung zuriickzugreifen. Die Union sollte mit Landern,
die nicht mehr fiir eine Forderung im Rahmen bilateraler Hilfsprogramme in Frage
kommen, neue Partnerschaften eingehen, insbesondere auf der Grundlage regionaler und
thematischer Programme im Rahmen dieses Instruments und anderer thematischer
Instrumente der Union fiir die Finanzierung des auswértigen Handelns, insbesondere des
Partnerschaftsinstruments fiir die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, das mit der
Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europiischen Parlaments und des Rates'* geschaffen

wurde (im Folgenden "Partnerschaftsinstrument").

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Partnerschaftsinstruments flir die Zusammenarbeit mit Drittstaaten (ABI.
).

ABIL.: Bitte die Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle der in PE-CONS 128/13
(2011/0411 (COD)) enthaltenen Verordnung einfiigen.
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(16)

(17)

Die Union sollte bestrebt sein, die verfligbaren Mittel moglichst effizient einzusetzen, um
threm auswértigen Handeln die groBBtmogliche Wirkung zu verleihen. Dies sollte mittels
eines umfassenden Ansatzes fiir jedes Land auf der Grundlage von Kohérenz und
Komplementaritit zwischen den Instrumenten der Union fiir das auswértige Handeln und
der Schaf—fung von Synergien zwischen dem vorliegenden Instrument, anderen
Instrumenten der Union zur Finanzierung des auswirtigen Handelns und der sonstigen
Politik der Union erreicht werden. Dies sollte auch fiir eine wechselseitige Verstarkung der
Programme sorgen, die im Rahmen der Instrumenten der Union fiir das auswértige
Handeln konzipiert werden. Bei ihrem Bemiithen um Gesamtkohérenz des auswértigen
Handelns der Union gemif Artikel 21 EUV hat die Union gleichzeitig fiir Politikkohédrenz
im Interesse der Entwicklung gemif Artikel 208 AEUV zu sorgen.

Unter Einhaltung des Grundsatzes der Politikkohédrenz im Interesse der Entwicklung sollte
diese Verordnung eine grofere Kohdrenz zwischen den Politikbereichen der Union
ermdglichen. Sie sollte auch eine vollstindige Ausrichtung an den Partnerldndern und -
regionen ermoglichen, indem sie — nach Moglichkeit — als Grundlage fiir die
Programmplanung des Tatigwerdens der Union nationale Entwicklungspldne oder dhnliche
umfassende Entwicklungsdokumente, die unter Einbeziehung der betroffenen nationalen
oder regionalen Gremien angenommen werden, verwendet. Ferner sollte eine bessere
Geberkoordinierung, insbesondere zwischen der Union und den Mitgliedstaaten, durch

gemeinsame Programmierung angestrebt werden.
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(18)

(19)

(20)

Vor dem Hintergrund der Globalisierung werden verschiedene interne Politikbereiche der
Union wie Umwelt, Klimawandel, Forderung erneuerbarer Energien, Beschéftigung
(einschlieBlich menschenwiirdiger Arbeit fiir alle), Geschlechtergleichstellung, Energie,
Wasser, Verkehr, Gesundheit, Bildung, Recht und Sicherheit, Kultur, Forschung und
Innovation, Informationsgesellschaft, Migration sowie Landwirtschaft und Fischerei

zunehmend auch Teil des auswirtigen Handelns der Union.

Durch eine Strategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, die
Wachstumsmuster umfasst, die den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen
Zusammenhalt stirken und die es den Armen ermdglichen, stirker zum nationalen
Wohlstand beizutragen und von ihm zu profitieren, wird das Engagement der Union zur
Forderung intelligenten, integrativen und nachhaltigen Wachstums im Rahmen ihrer
internen und ihrer auswértigen Politik bekréftigt, indem drei wichtige Bereiche

zusammengefiihrt werden: Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Bekdmpfung des Klimawandels und Umweltschutz zidhlen zu den gro3en Herausforde-
rungen der Union und der Entwicklungslénder, bei denen ein Handeln auf nationaler und
internationaler Ebene dringend erforderlich ist. Daher sollte diese Verordnung zu dem Ziel
beitragen, mindestens 20 % des Haushalts der Union fiir die Schaffung einer
klimaresistenten Gesellschaft mit geringen CO,-Emissionen einzusetzen, und 25 % der
Mittel des in dieser Verordnung vorgesehenen Programms "Globale 6ffentliche Giiter und
Herausforderungen" sollten fiir die Bereiche Klimawandel und Umwelt eingesetzt werden.
MaBnahmen in diesen Bereichen sollten einander soweit wie moglich gegenseitig

ergénzen, um ihre Wirkung zu verstirken.
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21

(22)

(23)

Diese Verordnung sollte die Union in die Lage versetzen, zur Erfiillung der gemeinsamen
Verpflichtung der Union zur Fortsetzung der Unterstiitzung fiir menschliche Entwicklung
beizutragen, um das Leben der Menschen zu verbessern.. Um zu diesem Ziel beizutragen,
sollten mindestens 25 % der Mittel des Programms "Globale 6ffentliche Giiter und

Herausforderungen" zur Unterstlitzung dieses Entwicklungsbereichs eingesetzt werden.

Mindestens 20 % der Hilfe im Rahmen dieser Verordnung sollte der sozialen
Grundversorgung mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Bildung sowie der hoheren
Schulbildung zugewiesen werden; dabei sollte anerkannt werden, dass grundsétzlich ein
gewisses Mal} an Flexibilitdt als Norm gelten muss, beispielsweise in Fillen au3er-
ordentlicher Hilfszuwendungen. Daten beziiglich der Einhaltung dieser Anforderung
sollten in den in der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des

Rates'* genannten Jahresbericht aufgenommen werden.

In dem UN Aktionsprogramm von Istanbul fiir die am wenigsten entwickelten Lander fiir
das Jahrzehnt 2011-2020 haben sich die am wenigsten entwickelten Lander dazu
verpflichtet, Handel und politische Strategien zum handelsbezogenen Kapazitdtsautbau in
ihre nationalen Entwicklungsstrategien zu integrieren. Ferner haben die Minister auf der
achten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation vom 15. bis 17. Dezember 2011 in
Genf vereinbart, iiber das Jahr 2011 hinaus die Hilfe fiir Handel auf einem Niveau zu
halten, das mindestens den Durchschnittswert im Zeitraum 2006-2008 widerspiegelt. Eine
bessere und gezieltere Hilfe fiir Handel und Handelserleichterungen miissen diese

Bemiihungen flankieren.

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren fiir die Anwendung der Instrumente
der Union im Bereich der Finanzierung des auswértigen Handelns (ABIL. L ...).

ABIL.: Bitte das Datum, die Nummer und die Amtsblattfundstelle der in PE-CONS 130/13
(2011/0415 (COD)) enthaltenen Verordnung einfiigen.
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(24) Wenngleich die thematischen Programme in erster Linie auf die Unterstiitzung der
Entwicklungsliander abzielen sollten, sollte die Teilnahme an thematischen Programmen
unter den in dieser Verordnung dargelegten Voraussetzungen auch einigen Empfanger-
lindern und Uberseeischen Lindern und Gebieten (ULG) méglich sein, die nicht die
erforderlichen Merkmale aufweisen, um vom Ausschuss fiir Entwicklungshilfe der
Organisation flir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (im Folgenden
"OECD/DAC") als Empfanger 6ffentlicher Entwicklungshilfe eingestuft zu werden, die
aber dennoch unter Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b fallen.

(25) Die Einzelheiten zu den Bereichen der Zusammenarbeit und Anpassungen der Mittelzu-
weisungen nach geographischem Gebiet und Bereich fiir die Zusammenarbeit bilden
nichtwesentliche Elemente dieser Verordnung. Der Kommission sollte folglich die
Befugnis libertragen werden, nach Artikel 290 AEUV Rechtsakte in Bezug auf die
Aktualisierung derjenigen Elemente der Anhinge dieser Verordnung zu erlassen, die die
Einzelheiten der Bereiche der Zusammenarbeit im Rahmen der geografischen und
thematischen Programme und die Richtbetrige der Mittelzuweisungen fiir die einzelnen
geografischen Gebiete und Bereiche fiir die Zusammenarbeit enthalten. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstiandigen, durchfiihrt. Bei
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission
gewihrleisten, dass die einschlidgigen Dokumente dem Europdischen Parlament und dem

Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise libermittelt werden.
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(26) Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse im Hinblick auf die Strategiepapiere
und die Mehrjahresrichtprogramme, auf die in dieser Verordnung Bezug genommen wird,
ibertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 182/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates' ausgeiibt werden.

27) In Anbetracht der Art dieser Durchfiihrungsrechtsakte, insbesondere da sie der politischen
Ausrichtung dienen und Auswirkungen auf den Haushalt haben, sollten sie grundsitzlich
nach dem Priifverfahren angenommen werden, es sei denn, es handelt sich um MaBBnahmen

von geringem finanziellem Umfang.

(28) Die Kommission sollte sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, wenn dies in
hinreichend begriindeten Féllen, in denen eine rasche Reaktion der Union erforderlich ist,

aus Griinden duBerster Dringlichkeit erforderlich ist.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(29) Gemeinsame Vorschriften und Verfahren fiir die Anwendung der Instrumente der Union
zur Finanzierung des auswirtigen Handelns sind in der Verordnung (EU) Nr. .../2014"

festgelegt.

(30) Die Organisation und die Arbeitsweise des Europédischen Auswértigen Dienstes sind im

Beschluss 2010/427/EU des Rates' festgelegt.

(€2)) Da die Ziele dieser Verordnung auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr wegen des Umfangs der Mallnahme auf
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union verankerten Subsidiarititsprinzip tétig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der
VerhiltnisméaBigkeit geht diese Verordnung nicht {iber das zur Verwirklichung dieser Ziele

erforderliche Mal} hinaus.

* ABI.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/2013 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.

! Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 iiber die Organisation und die
Arbeitsweise des Europdischen Auswirtigen Dienstes (ABI. L 201 vom 3.8.2010, S. 30).
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(32) In dieser Verordnung wird fiir ihre Gesamtlaufzeit eine Finanzausstattung festgesetzt, die
fiir das Europdische Parlament und den Rat im Rahmen des jéhrlichen Haushaltsverfahrens
den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von Nummer 17 der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europédischen Parlament, dem Rat
und der Kommission iiber die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsfithrung' bildet.

(33) Es empfiehlt sich, die Geltungsdauer der vorliegenden Verordnung an die Geltungsdauer
der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates? anzupassen. Daher sollte die

vorliegende Verordnung vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

! ABI. C 373 vom 20.12.2013, S.1.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2011 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung
des mehrjéhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2014-2020 (ABI. L 347 vom 20.12.2013,

S. 884).

PE-CONS 127/13 AF/tia 15
DGC 1B DE



TITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Instrument (im Folgenden "Instrument fiir die
Entwicklungszusammenarbeit" oder "DCI" fiir 'Development Cooperation Instrument')

geschaffen, in dessen Rahmen die Union Folgendes finanzieren kann:

a)  geografische Programme zur Unterstiitzung der Entwicklungszusammenarbeit mit
den Entwicklungslidndern, die in der von der OECD/DAC erstellten Liste der

Empfanger 6ffentlicher Entwicklungshilfe aufgefiihrt sind, mit Ausnahme

1)  der Lander, die Unterzeichner des Partnerschaftsabkommens zwischen den
Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean einerseits und der Europdischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000", sind,

ausgenommen Stidafrika,

11)  der Lander, die fiir eine Unterstiitzung aus dem Europdischen

Entwicklungsfonds in Frage kommen,

! ABI. L 317 vom 15.12.2000, S. 3.
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iii)  der Lander, die fiir eine Finanzierung durch die Union im Rahmen des
Europdischen Nachbarschaftsinstruments, das mit der Verordnung (EU)
Nr. .../2014 des Europdischen Parlaments und des Rates'* geschaffen wurde

(im Folgenden "Européisches Nachbarschaftsinstrument"), in Frage kommen,

iv)  der Beglinstigten, die fiir eine Finanzierung durch die Union im Rahmen des
Instruments flir Heranfithrungshilfe, das mit der Verordnung (EU) Nr. .../2014
des Europdischen Parlaments und des Rates** geschaffen wurde (im Folgenden

"Instrument fiir Heranfiihrungshilfe"), in Frage kommen;

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Europdischen Nachbarschaftsinstruments (ABI. L ...).

* ABI.: Bitte das Datum, die Nummer und die Amtsblattfundstelle der in PE-CONS 126/2013
(2011/0405(COD)) enthaltenen Verordnung einfiigen.

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Instruments fiir Heranfiihrungshilfe (IPA II) (ABL. L ...).

* ABIL.: Bitte das Datum, die Nummer und die Amtsblattfundstelle der in PE-CONS 123/13
(2011/0404 (COD)) enthaltenen Verordnung einfiigen.
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)

3)

b)

thematische Programme zum Thema entwicklungsrelevante globale 6ffentliche Giiter
und Herausforderungen und zur Unterstiitzung von Organisationen der Zivil-
gesellschaft und lokaler Behorden in den Partnerldndern im Sinne des Buchstaben a
des vorliegenden Artikels und Léndern, die fiir eine Finanzierung durch die Union im
Rahmen der in Buchstabe a Ziffern i bis iii des vorliegenden Artikels genannten
Instrumente in Frage kommen, sowie den Lindern und Gebieten, die unter den

Beschluss 2013/755/EU des Rates' fallen;

ein afrikaweites Programm zur Unterstiitzung der strategischen Partnerschaft
zwischen Afrika und der Union samt den anschlieBend daran vorgenommenen
Anderungen und Ergéinzungen, das regioneniibergeifende, kontinentweite oder

globale Tétigkeiten in Afrika und mit Afrika abdeckt.

Im Sinne dieser Verordnung ist eine Region eine geografische Einheit, die mehr als ein

Entwicklungsland umfasst.

Die in Absatz 1 genannten Lander und Gebiete werden in dieser Verordnung als

"Partnerlédnder" oder "Partnerregionen" bezeichnet, je nachdem, um welches geografische,

thematische oder afrikaweite Programm es geht.

Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 iiber die Assoziation der
iberseeischen Lander und Gebiete mit der Europdischen Union ("Ubersee-
Assoziationsbeschluss") (ABI. L344 vom 19.12.2013, S. 1).
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Artikel 2

Ziele und Forderkriterien

(1) Im Rahmen der Grundsétze und Ziele des auswirtigen Handelns der Union und des

Européischen Konsenses sowie der daran vorgenommenen Anderungen

a)  ist das wichtigste Ziel der Zusammenarbeit nach dieser Verordnung die Verringerung

und langfristig die Beseitigung der Armut;

b)  trigt die Zusammenarbeit nach dieser Verordnung im Einklang mit dem wichtigsten

Ziel nach Buchstabe a dazu bei,

1)  eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und 6kologische Entwicklung zu

fordern und

i1)  die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, eine verantwortungsvolle Staats-
fiihrung, die Menschenrechte und die einschldagigen Grundséitze des

Volkerrechts zu konsolidieren und zu unterstiitzen.

Zur Messung der Verwirklichung der Ziele gemil3 Unterabsatz 1 werden geeignete
Indikatoren, beispielsweise Indikatoren fiir die menschliche Entwicklung, herangezogen,
insbesondere MDG 1 fiir Buchstabe a und MDG 1 bis 8 fiir Buchstabe b, sowie — nach
2015 — weitere von der Union und den Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene

vereinbarte Indikatoren.
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2

3)

“4)

Die Zusammenarbeit aufgrund dieser Verordnung tragt dazu bei, dass die internationalen
entwicklungspolitischen Verpflichtungen und Ziele, denen die Union zugestimmt hat,
insbesondere die MDG, und die neuen entwicklungspolitischen Ziele fiir die Zeit nach

2015 erfullt werden.

Die Mallnahmen im Rahmen der geografischen Programme sind so zu gestalten, dass sie
den Kriterien geniigen, die der OECD/DAC fiir die 6ffentliche Entwicklungshilfe
aufgestellt hat.

Die Mallnahmen im Rahmen der thematischen Programme und des afrikaweiten
Programms sind so zu gestalten, dass sie den Kriterien geniigen, die der OECD/DAC fiir

die offentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat, es sei denn,

a)  die Maflnahme gilt fiir ein begiinstigtes Land oder Gebiet, das nach dem Urteil des
OECD/DAC nicht den Status eines Empféngerlands oder -gebiets fiir die 6ffentliche

Entwicklungshilfe beanspruchen kann, oder

b)  die Mallnahme dient der Durchfiihrung einer globalen Initiative, einer politischen
Prioritdt der Union oder einer internationalen Verpflichtung der Union nach Artikel 6
Absatz 2 Buchstaben b und e, und die Mallnahme weist nicht die erforderlichen

Merkmale auf, um die Kriterien fiir die 6ffentliche Entwicklungshilfe zu erfiillen.

Unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe a miissen mindestens 95 % der im Rahmen der
thematischen Programme und mindestens 90 % der im Rahmen des afrikaweiten
Programms vorgesehenen Ausgaben den Kriterien geniigen, die der OECD/DAC fiir die
offentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat.
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)

(1

2

MaBnahmen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates' fallen und in deren
Rahmen finanziell gefordert werden konnen, werden grundsitzlich nicht im Rahmen der
vorliegenden Verordnung finanziert, es sei denn, es gilt, die Kontinuitét der
Zusammenarbeit beim Ubergang von einer Krisensituation zu stabilen Bedingungen fiir die
Entwicklung sicherzustellen. In diesen Féllen ist besonders darauf zu achten, dass
humanitére Hilfe, Rehabilitation und Entwicklungshilfe effizient miteinander verbunden

werden.

Artikel 3

Allgemeine Grundsdtze

Die Union griindet sich auf die Werte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und ist bestrebt, diese durch Dialog und Zusammen-

arbeit mit Partnerldndern und -regionen zu fordern, fortzuentwickeln und zu festigen.

Bei der Durchfiihrung dieser Verordnung wird ein differenzierter Ansatz in Bezug auf die
verschiedenen Partnerldnder verfolgt, damit sichergestellt ist, dass ihnen eine spezifische,

maBgeschneiderte Zusammenarbeit angeboten wird, die ausgeht von

a)  ihren Bediirfnissen, wobei Kriterien wie Bevolkerungszahl, Pro-Kopf-Einkommen,
Ausmal} der Armut, Einkommensverteilung und Stand der menschlichen

Entwicklung zugrunde gelegt werden;

Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 tiber die humanitire Hilfe (ABL.
L 163 vom 2.7.1996, S. 1).
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b)  ihren Féhigkeiten, finanzielle Ressourcen zu mobilisieren und auf diese zuzugreifen,

und ihren Absorptionskapazitéten;

c) ihren Verpflichtungen und Leistungen, wobei Kriterien und Indikatoren wie poli-
tischer, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt, Geschlechtergleichstellung,
Fortschritt in Bezug auf verantwortungsvolle Staatsfilhrung und Menschenrechte,
effiziente Nutzung der Hilfe und insbesondere die Art und Weise, wie ein Land
knappe Ressourcen — angefangen bei seinen eigenen Ressourcen — fiir die

Entwicklung einsetzt, zugrunde gelegt werden, und

d) den potenziellen Auswirkungen der Entwicklungshilfe der Union in den

Partnerlandern.

Die Liander mit dem groBten Hilfebedarf, insbesondere die am wenigsten
entwickelten Lander, Lénder mit geringem Einkommen und Lénder, die sich in einer
Krisen- oder Nachkrisensituation oder in einer fragilen oder prekiren Situation

befinden, werden bei dem Mittelzuweisungsverfahren prioritdr behandelt.

Kriterien wie der Index der menschlichen Entwicklung (HDI), der Index der
wirtschaftlichen Anfilligkeit (EVI) und andere einschldgige Indizes, etwa die Indizes
fiir die Armutsquote und die Ungleichheit in einem Land, werden fiir die Analyse

und Ermittlung der bediirftigsten Linder mit herangezogen.
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3) Bei allen Programmen werden die im Européischen Konsens genannten Querschnitts-
themen durchgiingig berticksichtigt. Die gilt gegebenenfalls auch fiir die Themen

Konfliktverhiitung, menschenwiirdige Arbeit und Klimawandel.

Die in Unterabsatz 1 genannten Querschnittsthemen sind so zu verstehen, dass sie die
folgenden Dimensionen umfassen, denen erforderlichenfalls besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird: Nichtdiskriminierung, Rechte der Angehdrigen von Minderheiten, Rechte
von Menschen mit Behinderungen, Rechte von Personen mit lebensbedrohlichen
Krankheiten und anderer verletzlicher Gruppen, grundlegende Arbeitsrechte und soziale
Inklusion, Mitgestaltungsmacht der Frau, Rechtsstaatlichkeit, Ausbau der Kapazititen der
Parlamente und der Zivilgesellschaft sowie Forderung des Dialogs, der Beteiligung und der

Aussohnung und des Aufbaus von Institutionen auch auf lokaler und regionaler Ebene.

4) Bei der Umsetzung dieser Verordnung wird im Einklang mit Artikel 208 AEUV die
Politikkohérenz im Interesse der Entwicklung und die Abstimmung mit anderen Bereichen
des auswértigen Handelns der Union sowie mit sonstigen einschldgigen Maflnahmen der

Union gewdhrleistet.

In dieser Hinsicht beruhen die im Rahmen dieser Verordnung finanzierten Mafinahmen
einschlieBlich der von der Europdischen Investitionsbank (EIB) verwalteten MaBBnahmen
auf Strategien der Entwicklungszusammenarbeit, die in Instrumenten wie Vereinbarungen,
Erklarungen und Aktionspldnen der Union und der betreffenden Partnerldnder und
-regionen niedergelegt sind, sowie auf den einschldgigen Entscheidungen, spezifischen

Interessen, politischen Prioritdten und Strategien der Union.
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(5) Die Union und die Mitgliedstaaten sorgen fiir einen regelmafBigen und hiufigen Informa-
tionsaustausch auch mit anderen Gebern und fordern eine bessere Koordinierung der Geber
und eine groBere Komplementaritét ihrer MaBBnahmen, indem sie auf eine gemeinsame
mehrjdhrige Programmplanung auf der Grundlage der Armutsbekdmpfungsstrategien der
Partnerlidnder oder vergleichbarer Entwicklungsstrategien hinarbeiten. Sie konnen
gemeinsame MalBnahmen — einschlieBlich gemeinsamer Analysen dieser Strategien und
gemeinsamer Reaktionen auf diese Strategien — durchfiihren, indem vorrangige Sektoren
fiir ein Tatigwerden bestimmt und die Aufgaben im Land selbst aufgeteilt werden und
indem gemeinsame Gebermissionen durchgefiihrt und Kofinanzierungsvereinbarungen und

Vereinbarungen liber delegierte Zusammenarbeit getroffen werden.

(6) Die Union fordert einen multilateralen Ansatz fiir globale Herausforderungen und arbeitet
diesbeziiglich mit den Mitgliedstaaten zusammen. Gegebenenfalls fordert sie die
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Gremien und anderen bilateralen

Gebern.

(7) Die Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten einerseits und den
Partnerldndern andererseits griinden sich auf die gemeinsamen Werte Menschenrechte,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie den Grundsatz der Eigenverantwortung und den
Grundsatz der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und verschaffen diesen Werten und

Grundsitzen Geltung.

AuBerdem wird bei den Beziehungen zu den Partnerlindern deren Engagement und
Erfolgsbilanz bei der Durchfiihrung internationaler Ubereinkiinfte und der Umsetzung

ihrer vertraglichen Beziehungen zur Union beriicksichtigt.
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®)

Die Union fordert eine wirksame Zusammenarbeit mit den Partnerldndern und -regionen

auf der Grundlage international bewéhrter Verfahren. Sie richtet ihre Unterstiitzung nach

Moglichkeit an deren Entwicklungsstrategien, Reformpolitik und Verfahren aus und

fordert demokratische Eigenverantwortung sowie landesinterne und gegenseitige

Rechenschaftspflicht. Zu diesem Zweck fordert sie

a)

b)

einen Entwicklungsprozess, der transparent ist und vom Partnerland bzw. der
Partnerregion selbst gesteuert wird und fiir den dieses bzw. diese die Verantwortung

tibernimmt; dies schlieBt auch die Férderung von Fachkenntnissen vor Ort ein;

einen rechtebasierten Ansatz, der simtliche Menschenrechte — ob biirgerliche und
politische oder wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte — einschlief3t, damit
Menschenrechtsgrundsétze bei der Durchfithrung dieser Verordnung beriicksichtigt
werden, damit die Partnerldander ihre internationalen Menschenrechtsverpflichtungen
leichter erfiillen konnen und damit die berechtigten Personen, insbesondere arme und

verletzliche Gruppen, ihre Rechte besser einfordern kdnnen,;

eine stirkere Teilhabe der Bevolkerung der Partnerlédnder, inklusive und partizipa-
torische Entwicklungsansitze und eine breite Einbeziehung aller gesellschaftlichen
Kreise in den Entwicklungsprozess und den nationalen und regionalen Dialog,
einschlieBlich des politischen Dialogs. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der
Rolle der Parlamente, der lokalen Behorden und der Zivilgesellschaft, unter anderem

in Bezug auf Partizipation, Kontrolle und Rechenschaftspflicht;
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d)  wirksame Kooperationsmodalititen und -instrumente gemil3 Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. .../2014", im Einklang mit den bew#hrten Verfahren des
OECD/DAC, einschlief8lich des Einsatzes innovativer Instrumente wie der
Kombination von Zuschiissen und Darlehen sowie anderer Risikoteilungsmechanis-
men in ausgewdhlten Sektoren und Léndern und Einbeziehung der Privatwirtschaft,
unter gebiihrender Berticksichtigung der Schuldentragfahigkeit, der Zahl dieser
Mechanismen und der Tatsache, dass ihre Wirkung gemessen an den Zielen dieser
Verordnung, insbesondere der Armutsbekdmpfung, systematisch bewertet werden

muss.

Alle Programme, Interventionen sowie Modalitdten und Instrumente der Zusam-
menarbeit werden auf die besonderen Umsténde jedes Partnerlands und jeder
Partnerregion abgestimmt; der Schwerpunkt liegt dabei auf programmgestiitzten
Ansitzen, der zuverldssigen Bereitstellung der Hilfsgelder, der Mobilisierung
privater Mittel, einschlieBlich aus lokalen privatwirtschaftlichen Quellen, einem
universalen und diskriminierungsfreien Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen

und der Entwicklung und Nutzung von Lindersystemen;

e) die Mobilisierung inldndischer Einnahmen durch Stirkung der Finanzpolitik der

Partnerldnder mit dem Ziel, die Armut und die Abhéngigkeit von Hilfe zu verringern;

* ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.

PE-CONS 127/13 AF/tia 26
DGC 1B DE



g)

h)

eine erhohte Wirkung der politischen Strategien und der Programmierung, indem die
Anstrengungen der Geber koordiniert, kohdrent gestaltet und harmonisiert werden,
um so Synergien zu schaffen und Uberschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden,

die Komplementaritdt zu erhdhen und Initiativen aller Geber zu unterstiitzen;

die Koordinierung in den Partnerldndern und -regionen; dabei werden vereinbarte
Leitlinien und Grundsitze bewidhrter Verfahren angewandt, was die Koordinierung

und Wirksamkeit der Hilfe anbelangt;

ergebnisorientierte Entwicklungsansitze, einschlieBlich der Verwendung
transparenter und von den Landern selbst bestimmter Ergebnismatrizes, die sich bei
der Bewertung und bei der Kommunikation der Ergebnisse — einschlieflich des
Outputs, der unmittelbaren und der lingerfristigen Wirkungen der Entwicklungs-
hilfe — gegebenenfalls auf international vereinbarte Ziele und Indikatoren, etwa die

MDG, stiitzen.

9 Die Union unterstiitzt gegebenenfalls die Durchfiihrung bilateraler, regionaler und multi-
lateraler MaBnahmen fiir Zusammenarbeit und Dialog, die Entwicklungsdimension von
Partnerschaftsvereinbarungen und die dreiseitige Zusammenarbeit. Zudem fordert die
Union die Siid-Stid-Zusammenarbeit.
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(10) Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und fiihrt mit ihm einen
regelméBigen Meinungsaustausch.

(11) Die Kommission sorgt fiir einen regelmifigen Informationsaustausch mit der
Zivilgesellschaft und den lokalen Behdrden.

(12) Die Union stiitzt sich bei ihren Maflnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit
gegebenenfalls auf die Reform- und Ubergangserfahrungen der Mitgliedstaaten und die
dabei gewonnenen Erkenntnisse und gibt diese weiter.

(13) Die auf der Grundlage dieser Verordnung gewdhrte Unionshilfe darf nicht fiir die
Beschaffung von Waffen oder Munition oder fiir Tatigkeiten, die militdrischen oder
verteidigungspolitischen Zwecken dienen, verwendet werden.
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TITEL 11
PROGRAMME

Artikel 4
Durchfiihrung der Hilfe der Union

Die Hilfe der Union wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. .../2014" umgesetzt durch:

a) geografische Programme
b) thematische Programme, bestehend aus:
i)  einem Programm "Globale 6ffentliche Giiter und Herausforderungen" und
i1)  einem Programm "Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behorden" und
c) das afrikaweite Programm.
Artikel 5
Geografische Programme
(D) Die Kooperationsmallnahmen der Union nach diesem Artikel werden durch MaBBnahmen
mit nationaler, regionaler, regioneniibergreifender und kontinentweiter Tragweite
durchgefiihrt.
* ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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(2) Ein geografisches Programm umfasst die Zusammenarbeit in geeigneten

Tatigkeitsbereichen

a)  aufregionaler Ebene mit den Partnerldndern im Sinne des Artikels 1 Absatz 1

Buchstabe a, insbesondere um die Folgen der Graduierung in Partnerléndern mit

groB3en und zunehmenden Ungleichheiten abzumildern, oder

b) aufbilateraler Ebene

i)

mit den Partnerlandern, die nach der OECD/DAC-Liste der
Entwicklungsldnder nicht zu den Ladndern mit mittlerem Einkommen — obere
Einkommenskategorie — gehoren oder nicht iiber ein Bruttoinlandsprodukt von

mehr als einem Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts verfiigen;

in Ausnahmeféllen — auch im Hinblick auf die schrittweise Einstellung von
Entwicklungshilfezuschiissen — auf bilateraler Ebene mit einer begrenzten
Anzahl von Partnerldndern, wenn dies nach Mal3gabe der in Artikel 3 Absatz 2
festgelegten Kriterien hinreichend begriindet ist. Die schrittweise Einstellung
erfolgt in enger Abstimmung mit den anderen Gebern. Die Beendigung dieser
Art von Zusammenarbeit wird gegebenenfalls von einem politischen Dialog
mit den betreffenden Léndern begleitet, der sich auf die Bediirfnisse der

armsten und verletzlichsten Gruppen konzentriert.
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3) Zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele werden geografische Programme
fiir die Bereiche der Zusammenarbeit aufgestellt, die im Europdischen Konsens und den
anschlieBend daran vorgenommenen Anderungen genannt sind, sowie fiir die folgenden

Bereiche der Zusammenarbeit:
a)  Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsvolle Staatsfiihrung:
1) Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit;

i1)  Gleichstellung der Geschlechter, Mitgestaltungsmacht und Chancengleichheit

fiir Frauen,;
iii)  Verwaltung des offentlichen Sektors auf zentraler und lokaler Ebene;
iv)  Steuerpolitik und -verwaltung;
v)  Bekdmpfung der Korruption;
vi)  Zivilgesellschaft und lokale Behdrden;

vii) Forderung und Schutz der Rechte von Kindern;
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b) integratives und nachhaltiges Wachstum zugunsten der menschlichen Entwicklung:

Vi)

Gesundheit, Bildung, Sozialschutz, Beschiftigung und Kultur;
Unternehmensumfeld, regionale Integration und Weltmérkte;

nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit;
nachhaltige Energie;

Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen einschliefSlich Land, Wald und

Wasser;

Klimawandel und Umwelt;

c) sonstige entwicklungsrelevante Bereiche:

Migration und Asyl;
Verkniipfung von humanitdrer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit;
Widerstandsfahigkeit und Reduzierung des Katastrophenrisikos;

Entwicklung und Sicherheit einschlie8lich Konfliktverhiitung.

PE-CONS 127/13

AF/tia

32

DGC 1B DE



4) Weitere Einzelheiten der Bereiche der Zusammenarbeit nach Absatz 3 sind in Anhang |

enthalten.

(5) Innerhalb der bilateralen Programme konzentriert die Union ihre Hilfe grundsétzlich auf

hochstens drei Sektoren, die nach Moglichkeit mit dem jeweiligen Partnerland vereinbart

werden.
Artikel 6
Thematische Programme
(1) Die im Rahmen von thematischen Programmen getroffenen Mafinahmen bieten einen

Mehrwert gegeniiber den im Rahmen der geografischen Programme geforderten

Mafnahmen und ergdnzen diese und werden mit ihnen abgestimmt.

(2) Fiir die Programmierung der thematischen Mafnahmen gilt mindestens eine der folgenden

Bedingungen:

a)  Die politischen Ziele der Union nach dieser Verordnung kdnnen nicht angemessen
oder wirksam mit Hilfe der geografischen Programme erreicht werden; dies gilt
gegebenenfalls auch fiir die Félle, in denen es kein geografisches Programm gibt
oder dieses ausgesetzt wurde oder keine Einigung mit dem betreffenden Partnerland

iiber die Mallnahme erzielt wurde;

b)  die Mallnahmen beziehen sich auf globale Initiativen fiir die Verwirklichung inter-
national vereinbarter Entwicklungsziele oder auf globale 6ffentliche Giiter und

Herausforderungen;

c) es handelt sich um regioneniibergreifende, landeriibergreifende und/oder

Querschnittsmaf3nahmen;
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3)

(1

d) mit den MaBnahmen werden innovative Strategien oder Initiativen umgesetzt, die in

kiinftige MaBBnahmen einflieen sollen,
oder

e) die Maflnahmen entsprechen einer fiir die Entwicklungszusammenarbeit relevanten
politischen Prioritdt der Union oder einer internationalen Verpflichtung oder einem

internationalen Engagement der Union.

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, kommen die thematischen
MalBnahmen unmittelbar den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Landern und
Gebieten zugute und werden dort durchgefiihrt. Sie konnen auB3erhalb dieser Lander oder
Gebiete durchgefiihrt werden, wenn sich die Ziele des betreffenden Programms auf diese

Weise am besten erreichen lassen.
Artikel 7
Globale dffentliche Giiter und Herausforderungen

Mit der Hilfe der Union im Rahmen des Programms "Globale 6ffentliche Giiter und
Herausforderungen" wird das Ziel verfolgt, Malnahmen in einem oder mehreren der

folgenden Bereiche zu unterstiitzen:
a)  Umwelt und Klimawandel;
b)  nachhaltige Energie;

c¢)  menschliche Entwicklung einschlieBlich menschenwiirdiger Arbeit, sozialer

Gerechtigkeit und Kultur;
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)

d)  Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft;
e)  Migration und Asyl.

Weitere Einzelheiten zu den Bereichen der Zusammenarbeit nach Absatz 1 sind in

Anhang II Teil A enthalten.

Artikel 8

Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behorden

Mit der Hilfe der Union im Rahmen des Programms "Organisationen der Zivilgesellschaft
und lokale Behorden" wird das Ziel verfolgt, die Organisationen der Zivilgesellschaft und
die lokalen Behorden in den Partnerldndern und, sofern in dieser Verordnung vorgesehen,

in der Union und in den Begiinstigten, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. .../...

gefordert werden konnen, zu stérken.

Die geforderten Mallnahmen werden in erster Linie von Organisationen der
Zivilgesellschaft und lokalen Behorden durchgefiihrt. Um zu gewihrleisten, dass sie
wirksam sind, konnen diese Mallnahmen gegebenenfalls von anderen Akteuren zugunsten
der betreffenden Organisationen der Zivilgesellschaft und lokalen Behorden durchgefiihrt

werden.

Weitere Einzelheiten zu den Bereichen der Zusammenarbeit nach diesem Artikel sind in

Anhang II Teil B enthalten.

*

ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 123/13 (2011/0404 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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Artikel 9

Afrikaweites Programm

(1) Mit der Hilfe der Union im Rahmen des afrikaweiten Programms wird das Ziel verfolgt,
die strategische Partnerschaft zwischen Afrika und der Union samt den anschlieBend daran
vorgenommenen Anderungen und Ergéinzungen zu unterstiitzen und regioneniibergeifende,

kontinentweite oder globale Tétigkeiten in Afrika und mit Afrika abzudecken.

(2) Das afrikaweite Programm erginzt andere Programme, die im Rahmen dieser Verordnung
aufgelegt werden, sowie andere Instrumente der Union zur Finanzierung des auswirtigen
Handelns, insbesondere den Européischen Entwicklungsfonds und das Européische

Nachbarschaftsinstrument, und wird mit ihnen abgestimmt.

3) Weitere Einzelheiten zu den Bereichen der Zusammenarbeit nach diesem Artikel sind in
Anhang III enthalten.
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TITEL III
PROGRAMMIERUNG UND ZUWEISUNG DER MITTEL

Artikel 10

Allgemeiner Rahmen

(1) Bei geografischen Programmen wird fiir jedes Partnerland und jede Partnerregion ein
Mehrjahresrichtprogramm auf der Grundlage eines Strategiepapiers nach Artikel 11

ausgearbeitet.

Bei thematischen Programmen werden Mehrjahresrichtprogramme nach Artikel 13

ausgearbeitet.

Das Mehrjahresrichtprogramm fiir das afrikaweite Programm wird nach Artikel 14

ausgearbeitet.

2) Die Kommission nimmt die Durchfiihrungsmaf3nahmen nach Artikel 2 der Verordnung

(EU) Nr. .../2014" auf der Grundlage der in den Artikeln 11, 13 und 14 genannten

Programmierungsdokumente an.

ABIL.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415
(COD)) einfiigen.
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3) Die Hilfe der Union kann auch in Form von nicht durch die Programmierungsdokumente
geméil den Artikeln 11, 13 und 14 abgedeckten Maflnahmen durchgefiihrt werden, wie in
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" vorgesehen.

(4) Die Union und die Mitgliedstaaten konsultieren einander in einer friihen Phase und
wihrend des gesamten Programmierungsprozesses, um die Kohirenz, Komplementaritét
und Kompatibilitit ihrer Kooperationsmaf3nahmen zu férdern. Diese Konsultation kann zu
einer gemeinsamen Programmierung der Union und der Mitgliedstaaten fiihren. Die Union
konsultiert auch andere Geber und Entwicklungsakteure, einschlieBlich von Vertretern der
Zivilgesellschaft, lokalen Behorden und anderen Durchfiihrungsstellen. Das Européische

Parlament wird dariiber unterrichtet.

(&) Bei der Programmierung nach dieser Verordnung werden Menschenrechte und Demokratie

in den Partnerldndern gebiihrend berticksichtigt.

* ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mittel miissen nicht einem bestimmten Zweck
zugewiesen werden, um eine angemessene Reaktion der Union im Falle
unvorhergesehener Umsténde, insbesondere in fragilen Situationen, Krisen- und
Nachkrisensituationen zu gewihrleisten und um die Abstimmung mit den Strategiezyklen
der Partnerlinder und die Anderung von Richtbetriigen der Mittelzuweisungen infolge der
nach Artikel 11 Absatz 5, Artikel 13 Absatz 2 sowie Artikel 14 Absatz 3 durchgefiihrten
Uberpriifungen zu ermdglichen. Vorbehaltlich der spiteren Zuweisung oder Neuzuweisung
dieser Mittel nach den in Artikel 15 vorgesehenen Verfahren wird iiber die Verwendung
dieser Mittel zu einem spédteren Zeitpunkt im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. .../2014" entschieden.

Der Anteil der nicht zugewiesenen Mittel auf der Ebene jedes Programms darf 5 % nicht
iberschreiten, wobei fiir Synchronisierungszwecke und fiir die in Artikel 12 Absatz 1

aufgefiihrten Lander eine Ausnahme mdglich ist.

(7) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 3 kann die Kommission eine spezifische
Mittelzuweisung aufnehmen, um die Partnerldnder und -regionen bei der Intensivierung
threr Zusammenarbeit mit den benachbarten Gebieten der Union in dullerster Randlage zu

unterstiitzen.

(8) Bei jeder Programmierung oder Uberpriifung von Programmen, die nach der Ver-
offentlichung des in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. ...2014" genannten
Halbzeitiiberpriifungsberichts erfolgt, wird den Ergebnissen, Erkenntnissen und

Schlussfolgerungen dieses Berichts Rechnung getragen.

* ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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2

Artikel 11

Programmierungsdokumente fiir geografische Programme

Die Ausarbeitung, Umsetzung und Uberpriifung aller Programmierungsdokumente gemif
diesem Artikel erfolgt unter Achtung der Grundséitze der Politikkohérenz im Interesse der
Entwicklung und der Wirksamkeit der Hilfe, ndmlich demokratische
Eigenverantwortlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Koordinierung, Harmonisierung, Aus-
richtung an den Systemen der Partnerldnder oder an regionalen Systemen, Transparenz,
gegenseitige Rechenschaftspflicht und Ergebnisorientiertheit nach Artikel 3 Absétze 4

bis 8. Soweit moglich sollte der Programmierungszeitraum mit den Strategiezyklen der

Partnerldnder synchronisiert werden.

Programmierungsdokumente fiir geografische Programme, einschlieBlich der gemein-
samen Programmierungsdokumente, werden soweit moglich auf der Grundlage eines
Dialogs zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und den betreffenden Partnerléndern
oder -regionen, einschlieBlich der nationalen und regionalen Parlamente, erstellt; dabei
werden die Zivilgesellschaft und die lokalen Behorden sowie sonstige Akteure einbezogen,
um die eigenverantwortliche Mitwirkung am Prozess zu verbessern und die Unterstiitzung
nationaler Entwicklungsstrategien — vor allem der Strategien zur Armutsminderung — zu

fordern.

Im Einklang mit dem allgemeinen Gegenstand und Geltungsbereich, den Zielen, den
Grundsitzen und der Politik — wie in dieser Verordnung niedergelegt — erstellt die Union
Strategiepapiere zu den betreffenden Partnerlindern oder -regionen, die einen kohérenten
Rahmen fiir die Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Union und diesen

Partnerlédndern oder -regionen bilden.
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3) Keine Strategiepapiere sind erforderlich fiir

a)  Lander, die iiber eine nationale Entwicklungsstrategie in Form eines nationalen
Entwicklungsplans oder eines dhnlichen Entwicklungsdokuments verfligen, den bzw.
das die Kommission zum Zeitpunkt der Annahme des entsprechenden
Mehrjahresrichtprogramms als Grundlage fiir dieses Mehrjahresrichtprogramm

anerkannt hat;

b)  Lénder oder Regionen, fiir die ein gemeinsames Rahmendokument mit einer
umfassenden Unionsstrategie, einschlieBlich eines spezifischen Kapitels iiber

Entwicklungspolitik, ausgearbeitet wurde;

c¢)  Lander oder Regionen, fiir die die Union und die Mitgliedstaaten ein gemeinsames

Mehrjahresplanungsdokument vereinbart haben;
d)  Regionen, die liber eine gemeinsam mit der Union vereinbarte Strategie verfiigen;

e) Lénder, bei denen die Union ihre Strategie mit einem neuen nationalen Zyklus
abstimmen will, der vor dem 1. Januar 2017 beginnt; in diesen Fillen enthélt das
Mehrjahresrichtprogramm fiir den Zwischenzeitraum zwischen dem 1. Januar 2014
und dem Beginn des neuen nationalen Zyklus die Reaktion der Union in Bezug auf

dieses Land;

f)  Léander oder Regionen, bei denen die Mittelzuweisung der Union auf der Grundlage

dieser Verordnung hochstens 50 000 000 EUR fiir den Zeitraum 2014-2020 betragt;

In den Féllen nach Unterabsatz 1 Buchstaben b und f enthélt das Mehrjahresrichtprogramm
fiir das jeweilige Land oder die jeweilige Region die Entwicklungsstrategie der Union in

Bezug auf dieses Land oder diese Region.
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)

Die Strategiepapiere werden einer Halbzeitiiberpriifung oder erforderlichenfalls einer Ad-
hoc-Uberpriifungen unterzogen, bei denen gegebenenfalls die Grundsitze und Verfahren
der mit dem betreffenden Partnerland oder der betreffenden Partnerregion geschlossenen

Partnerschafts- und Kooperationsabkommen Anwendung finden.

Mehrjahresrichtprogramme fiir geografische Programme werden fiir jedes Land und jede
Region, fiir die im Rahmen dieser Verordnung ein Richtbetrag flir eine Mittelzuweisung
der Union vorgesehen ist, ausgearbeitet. Mit Ausnahme der in Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstaben e und f genannten Lander und Regionen werden diese Dokumente auf der
Grundlage von Strategiepapieren oder gleichwertiger in Absatz 3 genannter Dokumente

ausgearbeitet.

Fiir die Zwecke dieser Verordnung kann das in Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢
vorgesehene gemeinsame Mehrjahresprogrammierungsdokument, sofern es den in dem
vorliegenden Absatz festgelegten Grundsitzen und Bedingungen einschlieflich der
Festlegung eines Richtbetrags fiir die Mittelzuweisung und den in Artikel 15 festgelegten

Verfahren entspricht, als Mehrjahresrichtprogramm betrachtet werden.

In den Mehrjahresrichtprogrammen fiir geografische Programme werden die fiir eine
Finanzierung durch die Union ausgewihlten prioritidren Bereiche, die spezifischen Ziele,
die erwarteten Ergebnisse, eindeutige, spezifische und transparente Leistungsindikatoren,
die Richtbetridge der Mittelzuweisungen, sowohl insgesamt als auch nach prioritiren

Bereichen, und gegebenenfalls die Hilfsmodalitdten genannt.
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Die Kommission setzt innerhalb jedes einzelnen geografischen Programms die
Mehrjahresrichtbetrdge fiir die Mittelzuweisung im Einklang mit den allgemeinen
Grundsitzen dieser Verordnung auf der Grundlage der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten
Kriterien fest, wobei sie neben den Besonderheiten der jeweiligen Programme den
spezifischen Schwierigkeiten von Landern oder Regionen Rechnung tréigt, die Krisen oder
Konflikte zu bewiltigen haben, besonders anfallig oder fragil sind oder hdufig von

Katastrophen heimgesucht werden.

Die Hohe der Mittelzuweisung kann, sofern zweckmifBig, in Form einer Spanne angegeben
werden und/oder nicht alle Mittel miissen einer bestimmten Verwendung zugewiesen
werden. Uber den Zeitraum 2014-2020 hinaus diirfen keine Richtbetriige vorgesehen
werden, es sei denn, sie sind speziell der Verfiigbarkeit von Mitteln {iber diesen Zeitraum

hinaus unterworfen.

Die Mehrjahresrichtprogramme fiir geografische Programme konnen erforderlichenfalls
unter Beriicksichtigung der Halbzeitiiberpriifung oder der Ad-hoc-Uberpriifungen des
zugrundeliegenden Strategiedokuments unter anderem im Interesse einer effektiven

Durchfiihrung tiberpriift werden.

Richtbetrige fiir die Mittelzuweisung, Priorititen, spezifische Ziele, erwartete Ergebnisse,
Leistungsindikatoren und gegebenenfalls Modalititen der Hilfe konnen ferner infolge von
Uberpriifungen insbesondere im Anschluss an eine Krisen- oder Nachkrisensituation

angepasst werden.

Diese Uberpriifungen sollten sich auf den Bedarf sowie auf Engagement und Fortschritte in
Bezug auf die vereinbarten Entwicklungszieleerstrecken, insbesondere auf die Ziele, die
Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolle Staatsfithrung

betreffen.
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(6)

(1

In der in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Halbzeitiiberpriifung
erstattet die Kommission Bericht iiber die gemeinsame Programmplanung mit den
Mitgliedstaaten und filigt entsprechende Empfehlungen bei, falls die gemeinsame

Programmplanung nicht vollstindig verwirklicht wurde.

Artikel 12
Programmierung fiir Linder und Regionen in Krisen-,

Nachkrisen- und fragilen Situationen

Bei der Ausarbeitung der Programmierungsdokumente fiir Lander und Regionen in
Krisen-, Nachkrisen- oder fragilen Situationen oder fiir Ldnder und Regionen, die hdufig
von Naturkatastrophen heimgesucht werden, werden die Anfalligkeit, die besonderen
Bediirfnisse und die jeweiligen Besonderheiten der betreffenden Lander und Regionen

beriicksichtigt.

Konfliktpravention, Staatsaufbau und Friedenskonsolidierung sowie Maflnahmen fiir die
Aussohnung nach Konflikten und WiederaufbaumaBnahmen sowie die Rolle von Frauen

und die Rechte von Kindern in diesem Prozess sollten gebiihrend beachtet werden.

Sofern Partnerldnder oder -regionen sich direkt in einer Krisen-, Nachkrisen- oder fragilen
Situation befinden oder von einer solchen Situation betroffen sind, wird besonderes
Augenmerk auf die verstarkte Koordinierung zwischen Nothilfe, Wiederaufbau und
Entwicklung bei allen einschligigen Akteuren gelegt, damit der Ubergang von der

Nothilfe- zur Entwicklungsphase gewihrleistet wird.

*

ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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Programmierungsdokumente fiir Ldnder und Regionen, die sich in einer fragilen Situation
befinden oder regelméfig von Naturkatastrophen heimgesucht werden, sehen
Katastrophenschutz und die Katastrophenvorsorge vor sowie die Bewiéltigung der Folgen
solcher Katastrophen und gehen Anfélligkeit fiir unvorhergesehene Ereignisse und die

Starkung der Widerstandsfahigkeit der Menschen an.

2) In hinreichend begriindeten Fallen &duBerster Dringlichkeit wie Krisenfillen oder
unmittelbaren Bedrohungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten oder
Grundfreiheiten kann die Kommission sofort geltende Durchfithrungsrechtsakte gemél3
dem in Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. ... /2014" genannten Verfahren
erlassen, um. die Strategiepapiere und die Mehrjahresrichtprogramme nach Artikel 11 zu

andern.

Solche Uberpriifungen kénnen eine spezifische und geeignete Strategie beinhalten, um den
Ubergang zur langfristigen Zusammenarbeit und Entwicklung zu gewihrleisten und eine
bessere Koordinierung und einen besseren Ubergang zwischen den Instrumenten der

humanitiren Hilfe und der Entwicklungspolitik zu fordern.

ABI.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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Artikel 13

Programmierungsdokumente fiir thematische Programme

In den Mehrjahresrichtprogrammen fiir thematische Programme werden fiir das betref-
fende Thema die Strategie der Union und in Bezug auf das Programm "Globale 6ffentliche
Giter und Herausforderungen" fiir jeden Bereich der Zusammenarbeit die fiir die
Finanzierung durch die Union ausgewdhlten Prioritdten, die spezifischen Ziele, die
erwarteten Ergebnisse, eindeutige, spezifische und transparente Leistungsindikatoren, die
internationale Lage, die Aktivitdten der wichtigsten Partner und gegebenenfalls die

Hilfsmodalitdten dargelegt.

Im Falle einer Beteiligung an globalen Initiativen werden gegebenenfalls entsprechende

Ressourcen und Aktionsschwerpunkte festgelegt.

Die Mehrjahresrichtprogramme fiir thematische Programme ergédnzen die geografischen
Programme und stehen mit den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Strategiepapieren im

Einklang.
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(1

In den Mehrjahresrichtprogrammen fiir thematische Programme werden die Richtbetrige
der Mittelzuweisungen fiir das gesamte Programm, fiir jeden Bereich der Zusammenarbeit
und fiir die einzelnen Priorititen aufgefiihrt. Die Hohe des Richtbetrags der
Mittelzuweisung kann, sofern zweckméBig, in Form einer Spanne angegeben werden.

und/oder nicht alle Mittel miissen einer bestimmten Verwendung zugewiesen werden.

Die Mehrjahresrichtprogramme fiir thematische Programme werden — wenn flir eine
wirksame Umsetzung erforderlich — unter Berticksichtigung der Halbzeit- oder der Ad-

hoc-Uberpriifungen iiberpriift.

Richtbetrige fiir Mittelzuweisungen, Priorititen, spezifische Ziele, erwartete Ergebnisse,
Leistungsindikatoren und gegebenenfalls die Modalititen der Hilfe konnen ebenfalls

infolge von Uberpriifungen angepasst werden.

Artikel 14

Programmierungsdokumente fiir das afrikaweite Programm

Die Ausarbeitung, Umsetzung und Uberpriifung der in diesem Artikel genannten
Programmierungsdokumente fiir das afrikaweite Programm erfolgt unter Achtung der

Grundsitze der Wirksamkeit der Hilfe geméf Artikel 3 Absitze 4 bis 8.

Die Programmierungsdokumente fiir das afrikaweite Programm basieren auf einen Dialog,
an dem alle einschldgigen Interessentrager, wie beispielsweise das Panafrikanische

Parlament, beteiligt werden.
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3)

In den Mehrjahresrichtprogrammen fiir das afrikaweite Programm werden die fiir die
Finanzierung ausgewahlten Prioritdten, die spezifischen Ziele, die erwarteten Ergebnisse,
eindeutige, spezifische und transparente Leistungsindikatoren und gegebenenfalls die

Modalitédten der Hilfe dargelegt.

Die Mehrjahresrichtprogramme fiir das afrikaweite Programm stehen in Ubereinstimmung

mit den geografischen und thematischen Programmen.

In dem Mehrjahresrichtprogramm fiir das afrikaweite Programm werden die Richtbetrige
der Mittelzuweisungen fiir das gesamte Programm, fiir jeden Tétigkeitsbereich und fiir die
einzelnen Priorititen aufgefiihrt. Die Hohe des Richtbetrags der Mittelzuweisung kann,

sofern zweckméaBig, in Form einer Spanne angegeben werden.

Das Mehrjahresrichtprogramm fiir das afrikaweite Programm wird erforderlichenfalls
tiberpriift, um auf unvorhergesehene Herausforderungen oder Umsetzungsprobleme zu
reagieren und um eine mdgliche Uberpriifung der strategischen Partnerschaft zu

berticksichtigen.
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Artikel 15
Genehmigung der Strategiepapiere und

Annahme der Mehrjahresrichtprogramme

Im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten genehmigt die Kommission die in Artikel 11
genannten Strategiepapiere und nimmt die in den Artikeln 11, 13 und 14 genannten
Mehrjahresrichtprogramme an. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméfl dem in
Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Priifverfahren erlassen.
Dieses Verfahren wird auch bei Uberpriifungen angewandt, die zu einer erheblichen

Anderung der Strategie oder ihrer Programmierung fiihren.

Die Kommission kann in hinreichend begriindeten Fillen du3erster Dringlichkeit wie
Krisenfillen oder unmittelbaren Bedrohungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
Menschenrechten oder Grundftreiheiten die in Artikel 11 genannten Strategiepapiere und
die in den Artikeln 11, 13 und 14 genannten Mehrjahresrichtprogramme geméf dem in

Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Verfahren iiberpriifen.

ABI.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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TITEL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Einbeziehung von nach dieser Verordnung nicht forderfihigen Drittldndern

In ordnungsgemél begriindeten Ausnahmeféllen kann die Kommission unbeschadet des Artikels 2
Absatz 3 der vorliegenden Verordnung zur Gewéhrleistung der Kohédrenz und Wirksamkeit der
Finanzhilfe der Union oder zur Forderung der regionalen oder regioneniibergreifenden
Zusammenarbeit im Rahmen der Mehrjahresrichtprogramme geméf Artikel 15 oder der
einschligigen DurchfithrungsmaBnahmen gemif Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. .../2014"
beschliefen, Linder und Gebiete, die nach Artikel 1 der vorliegenden Verordnung sonst nicht
forderfahig wéren, zur Teilnahme an Maflnahmen zu berechtigen, sofern die durchzufiihrende
MaBnahme globalen, regionalen, regioneniibergreifenden oder grenziibergreifenden Charakter

besitzt.

* ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.

PE-CONS 127/13 AF/tia 50
DGC 1B DE



Artikel 17

Ubertragung von Befugnissen an die Kommission

(1) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif Artikel 18 delegierte Rechtsakte zu

erlassen, um Folgendes zu dndern:

a)  die Einzelheiten der Bereiche der Zusammenarbeit geméaf
1)  Artikel 5 Absatz 3, wie in Anhang I Teile A und B im Einzelnen ausgefiihrt;
i1)  Artikel 7 Absatz 2, wie in Anhang II Teil A im Einzelnen ausgefiihrt;
ii1)  Artikel 8 Absatz 2, wie in Anhang II Teil B im Einzelnen ausgefiihrt;

iv)  Artikel 9 Absatz 3, wie in Anhang III im Einzelnen ausgefiihrt, insbesondere
im Zuge der FolgemaBnahmen der Afrika-EU-Gipfeltreffen;

b)  Richtbetrige im Rahmen geografischer Programme und des thematischen Pro-
gramms "Globale 6ffentliche Giiter und Herausforderungen" wie in Anhang IV
dargelegt. Diese Anderungen diirfen nicht dazu fiihren, dass der urspriinglich
vorgesehene Betrag um mehr als 5 % vermindert wird, mit Ausnahme fiir

Mittelzuweisungen im Rahmen des Anhangs IV Nummer 1 Buchstabe b.
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)

(1

)

3)

4)

Insbesondere nach Verdffentlichung des in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. .../2014"
genannten Halbzeitiiberpriifungsberichts und auf der Grundlage der in diesem Bericht
ausgesprochenen Empfehlungen erldsst die Kommission bis zum 31. Mérz 2018 die in

Absatz 1 genannten delegierte Rechtsakte.

Artikel 18
Austibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdfl Artikel 17 wird der Kommission

fiir den Zeitraum der Geltungsdauer dieser Verordnung iibertragen.

Die Befugnisiibertragung geméal3 Artikel 17 kann vom Européischen Parlament oder vom
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iliber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht

bertihrt.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn gleichzeitig

dem Europdischen Parlament und dem Rat.

*

ABIL.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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(1

)

(M

Ein delegierter Rechtsakt, der gemal Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Européische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat Einwéinde
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europidische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwénde erheben werden. Auf
Initiative des Européischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate

verlingert.
Artikel 19
Ausschuss

Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden "DCI-Ausschuss") unterstiitzt.

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
Ein Beobachter der EIB nimmt an den Beratungen des DCI-Ausschusses teil, wenn Fragen
beziiglich der EIB behandelt werden.

Artikel 20

Finanzausstattung

Die Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung wird fiir den Zeitraum

2014-2020 auf 19 661 639 000 EUR festgelegt.

Die jahrlichen Mittel werden vom Europidischen Parlament und vom Rat innerhalb der

Grenzen des mehrjéhrigen Finanzrahmens bewilligt.
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2) Die Richtbetrédge fiir die Aufteilung der Finanzmittel auf die einzelnen in den Artikeln 5
bis 9 genannten Programme im Zeitraum 2014-2020 sind in Anhang IV festgelegt.

3) GemilB Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Européischen
Parlaments und des Rates' wird ein Richtbetrag von 1 680 000 000 EUR aus den
verschiedenen Instrumenten zur Finanzierung des auswartigen Handelns (Instrument fiir
Entwicklungszusammenarbeit, Europdisches Nachbarschaftsinstrument,
Partnerschaftsinstrument und Instrument fiir Heranfithrungshilfe) bereitgestellt, und zwar
fiir MaBBnahmen der Lernmobilitdt nach oder aus Partnerldndern im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 1288/2013 sowie fiir die Zusammenarbeit und den Politikdialog mit Behorden,

Einrichtungen und Organisationen aus diesen Landern.
Fiir die Verwendung dieser Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013.

Die Finanzierung erfolgt im Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen fiir die ersten vier
bzw. die restlichen drei Jahre. Die Zuweisung dieser Mittel spiegelt sich entsprechend dem
festgestellten Bedarf und den festgelegten Priorititen der betreffenden Lénder in den
Mehrjahresrichtprogrammen geméiB dieser Verordnung wider. Treten wichtige
unvorhergesehene Ereignisse oder entscheidende politische Anderungen ein, kénnen die
Zuweisungen gemil3 den politischen Prioritdten fiir das auswértige Handeln der Union

angepasst werden.

Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2013 zur Einrichtung von "Erasmus+", dem Programm der Union fiir allgemeine
und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Authebung der Beschliisse

Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 50).
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(4) Die im Rahmen dieser Verordnung fiir Mafinahmen geméf Absatz 3 bereitgestellten
Finanzmittel diirfen 707 000 000 EUR nicht {ibersteigen. Die Mittel werden von den
Mittelzuweisungen fiir die geografischen Programme umgeschichtet und die
voraussichtliche regionale Verteilung und die Art der Maflnahmen werden angegeben. Aus
dieser Verordnung fiir die Finanzierung von Mafinahmen, die unter die Verordnung (EU)
Nr. 1288/2013 fallen, bereitgestellte Finanzmittel werden fiir MaBnahmen zum Nutzen der
Partnerlédnder verwendet,, die von der vorliegenden Verordnung erfasst werden, wobei die
drmsten Lander besondere Berlicksichtigung finden. Die durch Zuweisungen aus der
vorliegenden Verordnung finanzierten Malnahmen zur "Mobilitdt von Studierenden und
Hochschulpersonal" konzentrieren sich auf Bereiche, die fiir eine integrative und

nachhaltige Entwicklung von Entwicklungsldndern von Bedeutung sind.

(5) Die Kommission nimmt in ihren Jahresbericht {iber die Durchfiihrung der vorliegenden
Verordnung, der in Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. .../201 "4 vorgesehen ist, eine Liste
aller MaBlnahmen nach Absatz 3 dieses Artikels auf, die {iber die vorliegende Verordnung
finanziert werden, einschlielich Angaben zur Einhaltung der in den Artikeln 2 und 3 der

vorliegenden Verordnung dargelegten Ziele und Grundsitze bei diesen Mafnahmen.

Artikel 21

Europdischer Auswdrtiger Dienst

Diese Verordnung wird im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU angewandt.

ABI.: Bitte die Nummer der in PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) enthaltenen
Verordnung einfiigen.
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Artikel 22
Inkrafitreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu ... am

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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ANHANG I

BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN
DER GEOGRAFISCHEN PROGRAMME

A. GEMEINSAME BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN DER
GEOGRAFISCHEN PROGRAMME

Geografische Programme werden in Bezug auf die nachstehend aufgefiihrten Bereiche der
Zusammenarbeit, die nicht mit Sektoren gleichzusetzen sind, aufgestellt. Die Priorititen werden im
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen im Bereich der Entwicklungspolitik, in die die
Union eingetreten ist, insbesondere den MDG und den international fiir die Zeit nach 2015
vereinbarten neuen Entwicklungszielen, die die MDG verdndern oder ersetzen, und auf der

Grundlage eines politischen Dialogs mit den einzelnen forderfdhigen Partnerlandern oder -regionen

festgelegt.
L. Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsvolle Staatsfiihrung
a) Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

1)  Unterstlitzung der Demokratisierung und Stirkung der demokratischen Institutionen,

einschlief3lich der Rolle der Parlamente;

ii)  Stirkung der Rechtsstaatlichkeit sowie der Unabhéngigkeit der Rechts- und
Schutzsysteme und Sicherstellung des ungehinderten und gleichberechtigten

Zugangs aller zur Justiz;

ii1)  Unterstlitzung der transparenten und verantwortlichen Arbeitsweise von Institutionen
sowie Dezentralisierung; Forderung eines inldndischen, mitbestimmenden

Sozialdialogs sowie weiterer Dialoge iiber Staatsfithrung und Menschenrechte;
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Vi)

vii)

Forderung der Freiheit der Medien, auch im Hinblick auf moderne

Kommunikationsmittel;

Forderung des politischen Pluralismus, Schutz der biirgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte und Schutz von Angehdrigen von

Minderheiten und von Angehorigen der schutzbediirftigsten Gruppen;

Unterstiitzung der Bekdmpfung von diskriminierenden Praktiken und Diskrimi-
nierung aus jeglichen Griinden, unter anderem aus Griinden der Rasse oder der
ethnischen Herkunft, der Kaste, der Religion oder der Weltanschauung, des
Geschlechts, der Geschlechtsidentitét oder der sexuellen Ausrichtung, der gesell-
schaftlichen Zugehorigkeit, einer Behinderung, des Gesundheitszustands oder des

Alters;

Forderung der Eintragung in das Personenstandsregister, insbesondere Eintragung

von Geburten und Todesfallen.

b) Gleichstellung der Geschlechter, Mitgestaltungsmacht und Chancengleichheit fiir Frauen

i)

ii)

iii)

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Gleichheit;

Schutz der Frauen- und Méadchenrechte, einschlieBlich durch MaBBnahmen gegen
Kinderheirat und andere schidliche traditionelle Praktiken wie weibliche Genital-
verstimmelung und jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Méadchen sowie

Unterstiitzung fiir Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt;

Forderung der Mitgestaltungsmacht von Frauen, einschlieBlich ihrer Rollen als

Entwicklungsakteure und Friedensschaffer.
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c) Verwaltung des 6ffentlichen Sektors auf zentraler und lokaler Ebene

1)  Unterstiitzung der Entwicklung des 6ffentlichen Sektors zur Forderung eines
universalen und diskriminierungsfreien Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen,
insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung;

ii)  Unterstlitzung von Programmen zur Verbesserung der Gestaltung von Politik, der
offentlichen Finanzverwaltung, einschlieBlich der Einrichtung von Rechnungs-
priifungs-, Kontroll- und Betrugsbekdmpfungseinrichtungen und der entsprechenden
MaBnahmen sowie Entwicklung der Institutionen, einschlielich der Verwaltung der
Personalressourcen;

i)  Verbesserung der Fachkompetenz der Parlamente, damit sie die Aufstellung und
Uberwachung der nationalen Haushaltspléne unter Einbeziehung der inléndischen
Einnahmen aus der Rohstoffférderung und von Steuerfragen beurteilen und sinnvoll
dazu beitragen konnen.

d) Steuerpolitik und -verwaltung

1)  Unterstlitzung beim Aufbau und der Starkung von fairen, transparenten, wirksamen,
fortschrittlichen und nachhaltigen nationalen Steuersystemen;

ii)  Ausbau der Uberwachungskapazititen in Entwicklungslindern im Bereich der
Bekdmpfung von Steuerhinterziechung und rechtswidrigen Finanzstromen,;

ii1)  Unterstiitzung der Erstellung und Verbreitung von Arbeiten zu Steuerbetrug und
seinen Auswirkungen, insbesondere durch Aufsichtsgremien, Parlamente und
Organisationen der Zivilgesellschaft;

iv)  Unterstiitzung multilateraler und regionaler Initiativen im Bereich Steuerverwaltung
und Steuerreformen;
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v)  Unterstiitzung der Entwicklungslédnder im Hinblick auf eine wirksamere Beteiligung
an internationalen Strukturen und Prozessen der Zusammenarbeit im Steuerbereich;
vi)  Unterstiitzung der Aufnahme einer Berichterstattung, die fiir jedes einzelne Land und
jedes einzelne Projekt erfolgen muss, in die Rechtsvorschriften der Partnerldnder, um
die finanzielle Transparenz zu verbessern.
e) Bekdmpfung der Korruption
1)  Unterstiitzung der Partnerlénder bei der Bewiltigung aller Formen der Korruption,
einschlieBlich durch Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie
Berichterstattung;
i1)  Steigerung der Kapazitdten von Kontroll- und Aufsichtsgremien sowie der Justiz.
f) Zivilgesellschaft und lokale Behorden
1)  Unterstlitzung des Kapazititsautbaus bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, um
deren Stimme und aktive Beteiligung am Entwicklungsprozess und den politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Dialog zu stédrken;
i1)  Unterstilitzung des Kapazititsaufbaus fiir lokale Behorden und Mobilisierung ihres
Sachverstands zur Forderung eines territorialen Entwicklungsansatzes, einschlielich
Dezentralisierungsprozessen;
i)  Schaffung von giinstigeren Bedingungen fiir Biirgerbeteiligung und
zivilgesellschaftliche Aktivitdten.
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g) Forderung und Schutz der Rechte von Kindern
1) Forderung der Ausstellung von rechtsgiiltigen Dokumenten;

i1)  Unterstlitzung eines angemessenen und gesunden Lebensstandards und eines

gesunden Heranwachsens;
iil)  Gewdhrleistung der Grundbildung fiir alle.
II. Integratives und nachhaltiges Wachstum zugunsten der menschlichen Entwicklung
a) Gesundheit, Bildung, Sozialschutz, Beschiftigung und Kultur

1)  Unterstilitzung bei Reformen einzelner Sektoren, die den Zugang zu sozialen Basis-
diensten, vor allem einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung und
qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten, verbessern, mit einem Schwerpunkt auf
den damit verbundenen MDG und auf den Zugangsmaoglichkeiten von armen
Menschen sowie Randgruppen und schutzbediirftigen Bevolkerungsgruppen zu

diesen Diensten;

i1)  Starkung der lokalen Kapazitdten, um auf weltweite, regionale und lokale Heraus-
forderungen reagieren zu konnen, unter anderem auch iiber die Verwendung der
sektorspezifischen Budgethilfe in Kombination mit einem verstirkten politischen

Dialog;

i)  Starkung der Gesundheitssysteme, unter anderem durch die Bewiltigung des
Mangels an qualifizierten Arbeitskriften im Gesundheitsbereich, gerechte
Finanzmittelzuteilung fiir die Gesundheitsfiirsorge und erschwinglichere

Arzneimittel und Impfstoffe fiir arme Bevdlkerungsgruppen;
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Vi)

vii)

viii)

x1)

Forderung der uneingeschriankten und wirksamen Umsetzung der Aktionsplattform
von Peking, und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz zu Fragen der
Bevolkerung und der Entwicklung, und der Ergebnisse ihrer jeweiligen
Uberpriifungskonferenzen sowie — in diesem Zusammenhang — der sexuellen und

reproduktiven Gesundheit und der damit einhergehenden Rechte;

Gewihrleistung einer angemessenen Versorgung mit erschwinglichem gutem
Trinkwasser, einer angemessenen Abwasserentsorgung und angemessener

Hygienebedingungen;

Verbesserung der Unterstiitzung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote und des

Zugangs dazu,

Unterstiitzung bei der Berufsausbildung zum Zwecke der Erhohung der Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und der Kapazitit, Forschungsvorhaben zugunsten der

nachhaltigen Entwicklung durchzufiihren und die Ergebnisse umzusetzen;

Unterstiitzung der nationalen Systeme des sozialen Schutzes und der entsprechenden
Mindestniveaus, einschlieBlich der Sozialversicherungssysteme fiir Kranken- und

Rentenversicherungen, mit Schwerpunkt auf der Verringerung von Ungleichheiten;

Unterstiitzung der Agenda fiir menschenwiirdige Arbeit und Férderung des sozialen

Dialogs;

Forderung des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Achtung der

allen Kulturen in gleichem Maf3e eigenen Wiirde;

Forderung der internationalen Zusammenarbeit, um der Kulturwirtschaft einen
Anreiz zu geben, einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Entwicklungslandern
zu leisten, und ihr Potenzial zur Bekdmpfung von Armut voll auszuschopfen; dazu
gehort auch die Behandlung von Fragen wie Marktzugang und Rechte des geistigen
Eigentums.
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b)

Unternehmensumfeld, regionale Integration und Weltmérkte

1)  Unterstiitzung bei der Entwicklung eines wettbewerbsfahigen lokalen Privatsektors,
unter anderem durch den Aufbau von Kapazititen bei lokalen Institutionen und
Unternehmen;

ii)  Unterstlitzung der Entwicklung lokaler Produktionssysteme und lokaler
Unternehmen, einschliellich umweltfreundlicher Unternehmen;

ii1)  Forderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Kleinstunternehmen und
Genossenschaften sowie des fairen Handels;

iv)  Forderung der Entwicklung lokaler, inléndischer und regionaler Mérkte,
einschlieBlich Markte fiir 6kologische Waren und Dienstleistungen;

v)  Unterstiitzung bei legislativen Reformen und Reformen des Rechtsrahmens sowie bei
deren Umsetzung;

vi)  Vereinfachung des Zugangs zu Geschéfts- und Finanzdiensten, wie etwa
Mikrokrediten und Sparguthaben, Mikroversicherung und Zahlungstransfer;

vii) Unterstiitzung bei der Inkraftsetzung der international vereinbarten Arbeitsrechte;

viii) Ausarbeitung und Verbesserung von Gesetzen und Katastern, um Grundstiicksrechte
und Rechte des geistigen Eigentums zu schiitzen;

ix)  Forderung politischer MaBBnahmen im Bereich Forschung und Innovation, die zu
einer nachhaltigen und integrativen Entwicklung beitragen;

PE-CONS 127/13 AF/tia 7
ANHANG I DGC 1B DE



x1)

xii)

xiii)

Xiv)

XV)

Stimulierung von Investitionen, die dauerhafte Arbeitsplitze schaffen, unter anderem
durch die Kombination von Mechanismen, mit Schwerpunkt auf der Finanzierung
von nationalen Unternehmen und der Nutzung der Hebelwirkung von inldndischem
Kapitalvermdgen, insbesondere auf KMU-Ebene, und die Unterstiitzung der

Personalentwicklung;

Verbesserung der Infrastruktur unter uneingeschrénkter Einhaltung der sozialen und

okologischen Standards;

Unterstiitzung sektorbezogener Ansétze fiir nachhaltigen Verkehr, die die Bediirf-
nisse der Partnerlédnder erfiillen und fiir Verkehrssicherheit, Erschwinglichkeit,

Effizienz und Verringerung der negativen Umweltauswirkungen sorgen;

Beteiligung des Privatsektors, um eine sozial verantwortungsbewusste und nach-
haltige Entwicklung voranzutreiben, Forderung der sozialen und umweltbezogenen
Verantwortung der Unternehmen sowie der Rechenschaftspflicht und des sozialen

Dialogs;

Unterstiitzung der Entwicklungslénder bei ihren Bemiihungen hinsichtlich des
Handels und der Eingliederung auf regionaler und kontinentaler Ebene und
Bereitstellung von Hilfeleistungen fiir ihre reibungslose und schrittweise

Eingliederung in die Weltwirtschatft;

Unterstiitzung einer breiter gefiacherten Zugangsmoglichkeit zu Informations- und

Kommunikationstechnologien, um die digitale Kluft zu tiberbriicken.

c) Nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit
1)  Unterstiitzung beim Aufbau der Widerstandsfahigkeit der Entwicklungslander im

Falle von unvorhergesehenen Ereignissen (beispielsweise Ressourcenknappheit,
Versorgungsengpésse und starke Preisschwankungen) und Bekdmpfung von
Ungleichheiten, indem armen Menschen ein besserer Zugang zu Land, Nahrung,
Wasser, Energie und Finanzmitteln geboten wird, ohne dass dabei die Umwelt
geschidigt wird,
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ii)  Unterstlitzung nachhaltiger landwirtschaftlicher Methoden und der damit
verbundenen Forschungstitigkeiten, mit Schwerpunkt auf den kleinbauerlichen
Betrieben und ldndlichen Existenzgrundlagen;
iii)  Unterstlitzung von Frauen in der Landwirtschatft;
iv)  Forderung von staatlichen Bemiihungen, sozial und 6kologisch
verantwortungsbewusste Privatinvestitionen zu erleichtern;
v)  Unterstiitzung strategischer Ansitze im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit, mit
Schwerpunkt auf der Verfligbarkeit von und dem Zugang zu Lebensmitteln,
Infrastruktur, Lagerung und Erndhrung;
vi) Bekd@mpfung von Erndhrungsunsicherheiten und Untererndhrung durch grundlegende
Interventionen in Ubergangs- und Schwichesituationen;
vii) Unterstiitzung der von den einzelnen Léndern angefiihrten, auf Aufgabenteilung
bedachten, dezentralisierten und 6kologisch nachhaltigen territorialen Entwicklung.
d) Nachhaltige Energie
1)  Verbesserung des Zugangs zu modernen, erschwinglichen, nachhaltigen, effizienten
und sauberen Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energiequellen;
ii)  Forderung von lokalen und regionalen nachhaltigen Energielosungen und einer
dezentralisierten Energiegewinnung.
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e) Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen einschlielich Land, Wald und Wasser,

insbesondere:

i) Unterstiitzung der Uberwachungsprozesse und Aufsichtsgremien sowie Riicken-
deckung fiir Governance-Reformen, die die nachhaltige und transparente

Bewirtschaftung und Erhaltung von natiirlichen Ressourcen fordern;

i1)  Forderung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Wasser sowie einer integrierten

Bewirtschaftung von Wasserressourcen und Einzugsgebieten;

iii) Forderung des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und

von Okosystemleistungen;

iv)  Forderung nachhaltiger Produktions- und Konsumgewohnheiten und einer sicheren
und nachhaltigen Bewirtschaftung von Chemikalien und Abfillen, wobei die

Auswirkungen auf die Gesundheit zu beriicksichtigen sind.
f) Klimawandel und Umwelt

1) Forderung der Verwendung von sauberen Technologien, nachhaltiger Energie und
Ressourceneffizienz mit Blick auf den Abbau von CO,-Emissionen bei gleichzeitiger

Verstiarkung der Umweltnormen;

ii)  Verbesserung der Widerstandsfdhigkeit von Entwicklungsldndern hinsichtlich der
Auswirkungen des Klimawandels, indem 6kosystembasierte Ma3nahmen unterstiitzt
werden, die auf die Anpassung, Abschwichung und Katastrophenrisikoverringerung

des Klimawandels ausgerichtet sind,
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iii)  Unterstlitzung bei der Umsetzung relevanter multilateraler Umweltabkommen, dabei
insbesondere die Starkung der Umweltaspekte des institutionellen Rahmens fiir
nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung des Schutzes der biologischen

Vielfalt;

iv)  Hilfeleistungen fiir Partnerldnder bei den Herausforderungen der durch den
Klimawandel verursachten Vertreibung und Migration der Menschen sowie beim

Wiederaufbau von Wohnstitten fiir Klimafliichtlinge.
1. Andere entwicklungsrelevante Bereiche
a) Migration und Asyl

1)  Unterstiitzung bei gezielten Bemiihungen, um die Wechselwirkungen zwischen
Migration, Mobilitét, Beschéftigung und Armutsverringerung vollstindig auszu-
schopfen, um Migrationsbewegungen zu einer positiven Kraft fiir die Entwicklung zu

machen und die Abwanderung von Fachkriften zu verringern;

i1)  Unterstiitzung der Entwicklungslénder bei der Annahme von langfristigen politi-
schen Strategien zur Lenkung von Migrationsstromen, die die Menschenrechte von

Migranten und deren Familien achten und deren sozialen Schutz verbessern.
b) Verkniipfung von humanitirer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit

1)  mittel- und langfristiger Wiederaufbau und Regenerierung von Regionen und
Liandern, die von Konflikten sowie von vom Menschen verursachten Katastrophen

und von Naturkatastrophen betroffen sind;
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i)

Durchfiihrung mittel- und langfristiger Aktivitéiten, die auf die Selbstversorgung und
die Integration oder Wiedereingliederung entwurzelter Menschen ausgerichtet sind,

mit Verkniipfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung.

c) Widerstandsfahigkeit und Reduzierung des Katastrophenrisikos

i)

iii)

in fragilen Situationen Unterstiitzung {liber eine Partnerschaft mit dem jeweiligen
Land fiir die Bereitstellung von Basisdiensten und den Aufbau von rechtméafigen,
wirksamen und widerstandsfdhigen staatlichen Institutionen und den Aufbau einer

aktiven und gut organisierten Zivilgesellschaft;

Mitwirkung an einem préventiven Ansatz zur Vermeidung eines fragilen Staats
sowie von Konflikten, Naturkatastrophen und anderen Krisensituationen, indem die
Bemiihungen der Partnerlédnder und regionalen Organisationen in Bezug auf die
Verbesserung der Frithwarnsysteme, die demokratische Regierungsfithrung und den

Autfbau von Kapazititen in den Institutionen unterstiitzt werden;

Unterstiitzung bei der Reduzierung des Katastrophenrisikos, der Vorbereitung auf
Katastrophenfille, der Pravention und dem Umgang mit den Auswirkungen

derartiger Katastrophen.

d) Entwicklung und Sicherheit einschlieBlich Konfliktverhiitung

i)

Bekdampfung der grundlegenden Ursachen fiir Konflikte — zu diesen Ursachen zidhlen
die Armut, die Verschlechterung, Ausbeutung und ungleiche Verteilung von Land
und natiirlichen Ressourcen sowie die ungleichen Zugangsmoglichkeiten dazu, eine
schwache Regierungsfiihrung, Menschenrechtsverletzungen und
geschlechtsspezifische Ungleichheiten —, um Konfliktverhiitung, Konfliktlésung und

Friedensprozesse zu unterstiitzen;

Forderung des Dialogs, der Mitwirkung und Versdhnung mit Blick auf die Férderung
des Friedens und Vorbeugung von Gewaltausbriichen im Einklang mit bewahrten

internationalen Verfahren;
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B.

iii)  Starkung der Zusammenarbeit und politischer Reformen im Bereich Sicherheit und
Recht, des Kampfes gegen den Drogenhandel und sonstigen illegalen Handel,

einschlieBlich Menschenhandel, gegen Korruption und Geldwische.

SPEZIFISCHE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT NACH REGIONEN

Mit der Hilfe der Union werden Maflnahmen und Sektordialoge unterstiitzt, die mit Artikel 5 und

Teil A des vorliegenden Anhangs und dem allgemeinen Gegenstand und Anwendungsbereich, dem

Ziel und den allgemeinen Grundsdtzen dieser Verordnung im Einklang stehen. Den im Folgenden

beschriebenen Bereichen, die gemeinsam vereinbarte Strategien widerspiegeln, wird besondere

Aufmerksamkeit gewidmet.

b)

Lateinamerika

Forderung des sozialen Zusammenbhalts, insbesondere in den Bereichen soziale Inklusion,
menschenwiirdige Arbeit und Gerechtigkeit, Geschlechtergleichstellung und Stirkung der
Rolle der Frau;

Angehen von Governance-Fragen und Unterstiitzung politischer Reformen, insbesondere
in den Bereichen Sozialpolitik, 6ffentliche Finanzverwaltung und Steuern, Sicherheit
(einschlieBlich Drogen-, Kriminalitédts- und Korruptionsproblematik), Stirkung der verant-
wortungsvollen Staatsfithrung und der staatlichen Institutionen auf lokaler, nationaler und
regionaler Ebene (unter anderem durch innovative Mechanismen fiir die Bereitstellung
technischer Hilfe, z.B. Informationsaustausch und technische Unterstiitzung (TAIEX) und
die Einrichtung von Partnerschaften), Schutz der Menschenrechte einschlieBlich der
Rechte von Minderheiten, indigenen Bevolkerungsgruppen und von Menschen
afrikanischer Herkunft, Achtung der Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO), Umwelt, Diskriminierungsbekdmpfung, Bekdmpfung von
sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt und von Gewalt gegen Kinder sowie

Bekdmpfung von Drogenerzeugung, -konsum und -handel;
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d)

g)

h)

Unterstiitzung einer aktiven, gut organisierten und unabhingigen Zivilgesellschaft und

Starkung des sozialen Dialogs anhand einer Unterstiitzung fiir die Sozialpartner;

Stiarkung des sozialen Zusammenhalts insbesondere durch Schaffung und Starkung von
nachhaltigen Systemen des sozialen Schutzes, einschlieBlich der Sozialversicherung und
einer Steuerreform, Stirkung der Kapazitét der Steuersysteme und Bekdmpfung von
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, was zur Férderung der Gleichheit und zur

Verteilung des Wohlstands beitrégt;

Unterstiitzung der Staaten Lateinamerikas bei der Erfiillung ihrer Sorgfaltspflicht in Bezug
auf die Verhinderung, Untersuchung, Strafverfolgung, Bestrafung und Entschiddigung von

bzw. bei Frauenmorden sowie besondere Aufmerksamkeit fiir dieses Problem;

Unterstiitzung verschiedener Prozesse der regionalen Integration und des Verbunds von
Netzinfrastruktureinrichtungen unter Gewihrleistung der Komplementaritdt mit von der

EIB und anderen Institutionen finanzierten Mal3nahmen;
Zusammenhang zwischen Entwicklung und Sicherheit;

Starkung der Kapazititen zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu hochwertigen

sozialen Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor;
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3

k)

D

Unterstlitzung bildungspolitischer Strategien und der Entwicklung eines gemeinsamen

lateinamerikanischen Hochschulraums;

Befassung mit der wirtschaftlichen Anfélligkeit und Beitrag zum Strukturwandel durch
Autbau starker Partnerschaften in den Bereichen auf fairem und offenem Handel
beruhende Beziehungen, Produktivinvestitionen fiir mehr und bessere Arbeitsplétze in
einer umweltgerechten und integrativen Wirtschaft, Wissenstransfer und Zusammenarbeit
bei Forschung, Innovation und Technologie sowie Férderung des nachhaltigen und
breitenwirksamen Wachstums in allen seinen Dimensionen unter besonderer Beachtung
der Herausforderungen im Zusammenhang mit den Migrationsstrémen, der
Nahrungsmittelsicherheit (einschlieBlich nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei), dem
Klimawandel, der nachhaltigen Energie sowie mit dem Schutz und der Verbesserung der
biologischen Vielfalt und der Okosystemleistungen, einschlieBlich Wasser, Boden und
Wailder; Unterstiitzung der Entwicklung von Kleinstunternehmen und KMU als
Hauptquelle von integrativem Wachstum, Entwicklung und Arbeitspldtzen; Férderung von
Entwicklungshilfe fiir Handel, um sicherzustellen, dass lateinamerikanische
Kleinstunternehmen und KMU von internationalen Geschiftsmoglichkeiten profitieren

kdénnen; Beriicksichtigung von Anderungen des Schemas allgemeiner Zollpriferenzen;

Minderung der nachteiligen Auswirkungen, die sich fiir die Wirtschaft vieler Lander dieser
Region durch ihren Ausschluss aus dem Schema allgemeiner Zollpréferenzen ergeben

werden;

Gewihrleistung eines angemessenen Follow-up zu kurzfristig angelegten Soforthilfe-
malnahmen, um auch WiederautbaumafBBnahmen nach Katastrophen oder Krisen zu

beriicksichtigen, die iiber andere Finanzierungsinstrumente durchgefiihrt werden.
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I1. Stidasien
(D) Forderung der demokratischen Staatsfithrung

a)  Unterstlitzung demokratischer Prozesse, Forderung einer wirksamen demokratischen
Staatsfiihrung, Starkung der 6ffentlichen Einrichtungen und Stellen (einschlieBlich
auf lokaler Ebene), Unterstiitzung effizienter Dezentralisierungs-, Staatsumbau- und

Wahlprozesse;

b)  Unterstiitzung des Aufbaus einer aktiven, gut organisierten und unabhéngigen
Zivilgesellschaft, einschlieBlich der Medien, und Stirkung des sozialen Dialogs

anhand einer Unterstiitzung fiir die Sozialpartner;

c¢)  Aufbau und Stirkung legitimer, leistungsfahiger und rechenschaftspflichtiger
offentlicher Einrichtungen, Férderung institutioneller Reformen und von
Verwaltungsreformen, der verantwortungsvollen Staatsfithrung, der
Korruptionsbekdmpfung und der 6ffentlichen Finanzverwaltung und Unterstiitzung

der Rechtsstaatlichkeit;

d)  Stirkung des Schutzes der Menschenrechte, einschlieSlich der Rechte von Minder-
heiten, Migranten, indigenen Volkern und schutzbediirftigen Bevolkerungsgruppen,
Bekidmpfung von Diskriminierung, von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt,

von Gewalt gegen Kinder und Bekdmpfung des Menschenhandels;
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e)  Schutz der Menschenrechte durch Forderung institutioneller Reformen (u.a. in den
Bereichen verantwortungsvolle Staatsfiihrung und Korruptionsbekdmpfung,
Verwaltung der 6ffentlichen Finanzen, Steuern und Reform der 6ffentlichen
Verwaltung), Reformen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Einklang mit
internationalen Standards, insbesondere in fragilen Staaten sowie in Staaten in

Konflikt- oder Nachkonfliktsituationen.

(2) Forderung der sozialen Inklusion und der menschlichen Entwicklung in allen ihren

Dimensionen

a)  Forderung des sozialen Zusammenbhalts, insbesondere der sozialen Inklusion, der
menschenwiirdigen Arbeit und der Gerechtigkeit sowie der Geschlechtergleich-

stellung durch Bildungs- und Gesundheitspolitik und andere Sozialpolitiken;

b)  Stdrkung der Kapazititen zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen
Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; Verbesserung der
Zugangsmoglichkeiten zu Bildung fiir alle mit Blick auf eine Erweiterung des
Wissens, der Kompetenzen und Arbeitsmarktchancen, auch — wo zutreffend — indem
gegen Ungleichheiten und die Diskriminierung aufgrund von Arbeit und
Abstammung und vor allem die Diskriminierung aufgrund von Kastenzugehorigkeit

vorgegangen wird;
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d)

Forderung von sozialem Schutz und sozialer Inklusion, menschenwiirdiger Arbeit
und Kernarbeitsnormen, Gerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung durch

Bildungs- und Gesundheitspolitik und andere Sozialpolitiken;

Forderung hochwertiger Dienstleistungen im Bereich der Bildung, der beruflichen
Bildung und der Gesundheit, zu denen alle (einschlieSlich Maddchen und Frauen)

Zugang haben;

vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Sicherheit:
Bekdmpfung von Gewalt aufgrund des Geschlechts und der Abstammung, Kindes-
entfiihrung, Korruption und organisierte Kriminalitdt, Drogenerzeugung, -konsum

und -handel und andere Formen illegalen Handels;

Schaffung von entwicklungsfordernden Partnerschaften in den Bereichen Land-
wirtschaft, Entwicklung des Privatsektors, Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe,
Migration, Forschung, Innovation und Technologie und die Bereitstellung
offentlicher Giiter mit dem Ziel der Verringerung der Armut und der sozialen

Inklusion.

3) Forderung der nachhaltigen Entwicklung, Verbesserung der Widerstandsfahigkeit

stidasiatischer Gesellschaften gegen Klimawandel und Naturkatastrophen

a)  Forderung des nachhaltigen und integrativen Wachstums und von Lebensgrundlagen,
der integrierten Entwicklung des ldndlichen Raums, nachhaltiger Land- und
Forstwirtschaft, der Nahrungsmittelsicherheit und Erndhrung;

b)  Forderung der nachhaltigen Nutzung der natiirlichen Ressourcen und erneuerbaren
Energiequellen, Schutz der biologischen Vielfalt, Wasser- und Abfallwirtschaft,
Boden- und Waldschutz;

c) Beitrag zu den Bemiihungen um den Klimaschutz durch Unterstiitzung von
Malnahmen, die auf die Anpassung, Abschwéchung und
Katastrophenrisikoverringerung ausgerichtet sind;

PE-CONS 127/13 AF/tia 18
ANHANG I DGC 1B DE



4)

d)

Unterstiitzung der Anstrengungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Diversi-
fizierung, der Wettbewerbsfahigkeit und des Handels und der Entwicklung des
Privatsektors mit besonderem Schwerpunkt auf Kleinstunternehmen und KMU und

auf Genossenschaften;

Forderung von nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Verbrauch sowie von

Investitionen in saubere Technologien, nachhaltige Energie, Verkehr, nachhaltige
Landwirtschaft und Fischerei, Schutz und Verbesserung der biologischen Vielfalt
und der Okosystemleistungen einschlieBlich Wasser und Wilder sowie Schaffung

menschenwiirdiger Arbeitsplétze in einer umweltgerechten Wirtschatft;

Unterstiitzung der Katastrophenvorsorge und des langfristigen Wiederaufbaus nach
Katastrophen, unter anderem im Bereich Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit

und Hilfe flir entwurzelte Bevolkerungsgruppen.

Unterstlitzung der regionalen Integration und Kooperation

a)

b)

ergebnisorientierte Forderung der regionalen Integration und Kooperation durch
Unterstiitzung der regionalen Integration und des regionalen Dialogs insbesondere
iiber die Siidasiatische Vereinigung fiir regionale Zusammenarbeit und Férderung der
Entwicklungsziele des Istanbul-Prozesses im Rahmen der Inititiative "Im Herzen

Asiens";

Unterstiitzung eines effizienten Grenzmanagements und der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit zur Forderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und
okologischen Entwicklung in Grenzregionen; Bekdmpfung der organisierten

Kriminalitdt und von Drogenerzeugung, -konsum und -handel;

Unterstiitzung regionaler Initiativen zur Bekdmpfung der wichtigsten iibertragbaren
Krankheiten; Beitrag zur Pravention von Gesundheitsgefdhrdungen und zur Reaktion
auf diese, einschlieBlich derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen

zwischen Tieren, Menschen und ihrem jeweiligen Umfeld haben.
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I11. Nord- und Stidostasien

(D) Forderung der demokratischen Staatsfithrung

a)

b)

Beitrag zur Demokratisierung; Aufbau und Stirkung legitimer, leistungsfahiger und
rechenschaftspflichtiger 6ffentlicher Institutionen und Stellen sowie Schutz der
Menschenrechte durch Forderung institutioneller Reformen (unter anderem in den
Bereichen verantwortungsvolle Staatsfiihrung und Korruptionsbekdmpfung,
Verwaltung der 6ffentlichen Finanzen, Steuern und Reform der 6ffentlichen
Verwaltung), Reformen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Einklang mit
internationalen Standards, insbesondere in fragilen Staaten sowie in Staaten in

Konflikt- oder Nachkonfliktsituationen;

Stiarkung des Schutzes der Menschenrechte, einschlieflich der Rechte von Minder-
heiten und indigenen Volkern, Forderung der Kernarbeitsnormen, Diskriminie-
rungsbekdmpfung, Bekdmpfung von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt,
von Gewalt gegen Kinder, einschlieBlich Kinder in bewaffneten Konflikten, und

Bekdmpfung des Menschenhandels;

Unterstiitzung der Menschenrechtsstrukturen des Verbands Stidostasiatischer
Nationen (ASEAN), insbesondere der Arbeiten der zwischenstaatlichen

Menschenrechtskommission des ASEAN;
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d)  Autfbau und Starkung legitimer, leistungsfiahiger und rechenschaftspflichtiger
offentlicher Einrichtungen und Stellen;
e)  Unterstilitzung einer aktiven, gut organisierten und unabhéngigen Zivilgesellschaft
und Stérkung des sozialen Dialogs anhand einer Unterstiitzung fiir die Sozialpartner;
f)  Unterstiitzung der in der Region unternommenen Anstrengungen fiir mehr Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit fiir die Biirger, einschlieBlich durch
Reformen der Justiz und des Sicherheitssektors, und Forderung der interethnischen
und interreligidsen Dialoge und Friedensprozesse;
g)  vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Sicherheit:
Bekdampfung von Korruption und organisierter Kriminalitdt, Drogenerzeugung,
-konsum und -handel und anderer Formen illegalen Handels sowie Unterstiitzung
eines effizienten Grenzmanagements und der grenziibergreifenden Zusammenarbeit
zur Forderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen
Entwicklung in Grenzregionen; Unterstlitzung von Minenrdumaktionen.
(2) Forderung der sozialen Inklusion und der menschlichen Entwicklung in allen ihren
Dimensionen
a)  Forderung des sozialen Zusammenbhalts, insbesondere der sozialen Inklusion, der
menschenwiirdigen Arbeit und der Gerechtigkeit sowie der
Geschlechtergleichstellung;
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b)

d)

g)

Starkung der Kapazititen zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen
Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; Verbesserung der
Zugangsmoglichkeiten zu Bildung fiir alle mit Blick auf eine Erweiterung des
Wissens, der Kompetenzen und Arbeitsmarktchancen, auch — wo zutreffend — indem
gegen Ungleichheiten und die Diskriminierung aufgrund von Arbeit und
Abstammung und vor allem die Diskriminierung aufgrund von Kastenzugehorigkeit

vorgegangen wird:

Schaffung von entwicklungsfordernden Partnerschaften in den Bereichen Land-
wirtschaft, Entwicklung des Privatsektors, Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe,
Migration, Forschung, Innovation und Technologie und die Bereitstellung
offentlicher Giiter mit dem Ziel der Verringerung der Armut und der sozialen

Inklusion;

Unterstiitzung der Anstrengungen in der Region zur Pravention von Gesundheits-
gefdhrdungen und zur Reaktion auf diese, einschlieBlich derjenigen, die ihren
Ursprung an den Schnittstellen zwischen Tieren, Menschen und ihrem jeweiligen

Umfeld haben;

Forderung eines diskriminierungsfreien Bildungs- und Ausbildungsangebots, auch
im Bereich des lebenslangen Lernens (einschlielich Hochschulbildung und
berufliche Aus- und Weiterbildung), und Verbesserung der Funktionsweise der

Arbeitsmarkte;

Forderung einer umweltgerechteren Wirtschaft und eines nachhaltigen und
integrativen Wachstums, insbesondere in den Bereichen Landwirtschatft,
Nahrungsmittelsicherheit und Erndhrung, nachhaltige Energien, Schutz und

Verbesserung der biologischen Vielfalt sowie Okosystemleistungen;

vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und Entwicklung:
Vorgehen gegen Gewalt aufgrund des Geschlechts und der Abstammung und gegen

Kindesentfiihrung.
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3) Forderung der nachhaltigen Entwicklung und Verbesserung der Widerstandsfahigkeit

stidasiatischer Gesellschaften gegen Klimawandel und Naturkatastrophen

a)

b)

d)

Unterstiitzung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel,

Forderung des nachhaltigen Verbrauchs und nachhaltiger Produktionsprozesse;

Unterstiitzung der Region bei der durchgéingigen Beriicksichtigung des Klima-
wandels bei Strategien fiir die nachhaltige Entwicklung, bei der Entwicklung von auf
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ausgerichteten Strategien und
Instrumenten, bei der Einddmmung der schédlichen Folgen des Klimawandels, bei
der Vertiefung von Initiativen zur langfristigen Zusammenarbeit, bei der Minderung
der Anfilligkeit gegeniiber Katastrophen und bei der Unterstiitzung des ASEAN-
Klimaschutzrahmens (Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture

and Forestry towards Food Security);

angesichts des Bevolkerungswachstums und der sich wandelnden Nachfrage der
Verbraucher, Forderung von nachhaltigem Verbrauch und nachhaltiger Produktion
sowie von Investitionen in saubere Technologien insbesondere auf regionaler Ebene,
nachhaltige Energie, Verkehr, nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei, Schutz und
Verbesserung der biologischen Vielfalt und der Okosystemleistungen einschlieBlich
Wasser und Wilder sowie Schaffung menschenwiirdiger Arbeitsplétze in einer

umweltgerechten Wirtschaft;

Verkniipfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung durch Gewéhrleistung
eines angemessenen Follow-up zu kurzfristig angelegten SoforthilfemaBnahmen, um
auch WiederaufbaumalBnahmen nach Katastrophen oder Krisen zu beriicksichtigen,
die liber andere Finanzierungsinstrumente durchgefiihrt werden; Unterstiitzung der
Katastrophenvorsorge und des langfristigen Wiederaufbaus nach Katastrophen, unter
anderem im Bereich Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit und Hilfe fiir

entwurzelte Bevolkerungsgruppen.
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(4) Unterstiitzung der regionalen Integration und Zusammenarbeit in Nord- und Siidostasien

a)  ergebnisorientierte Forderung einer verstarkten regionalen Integration und
Zusammenarbeit durch Unterstiitzung der regionalen Integration und des regionalen
Dialogs;

b)  Unterstiitzung der soziookonomischen Integration und Verbundfahigkeit des
ASEAN, so auch in Bezug auf die Umsetzung der entwicklungsbezogenen Ziele der
ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft, den Gesamtplan zur ASEAN-Verbundfahigkeit
und die Post-2015-Vision;

c¢)  Forderung der handelsbezogenen Unterstiitzung und der Entwicklungshilfe fiir
Handel, auch um sicherzustellen, dass Kleinstunternehmen und KMU von
internationalen Handelsmdglichkeiten profitieren konnen;

d)  Mobilisierung von Finanzmitteln fiir nachhaltige Infrastrukturen und Netzwerke, die
der regionalen Integration, sozialen Inklusion und dem sozialen Zusammenhalt und
dem nachhaltigen Wachstum Vorschub leisten, unter Gewahrleistung der
Komplementaritit mit den von der EIB und anderen Finanzinstitutionen der Union
sowie anderen einschldgigen Institutionen unterstiitzten Tétigkeiten;

e)  Forderung des Dialogs zwischen den Einrichtungen und Mitgliedstaaten des ASEAN
und der Union;

f)  Unterstiitzung regionaler Initiativen zur Bekdmpfung der wichtigsten iibertragbaren
Krankheiten; Beitrag zur Priavention von Gesundheitsgefihrdungen und zur Reaktion
auf diese, einschlieBlich derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen
zwischen Tieren, Menschen und ihrem jeweiligen Umfeld haben.
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IV.

b)

d)

Zentralasien

Als tiberspannende Ziele Leistung eines Beitrags zu einer nachhaltigen und integrativen
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, zum sozialen Zusammenhalt und zur

Demokratie;

Unterstiitzung der Nahrungsmittelsicherheit, Zugangsmoglichkeiten der lokalen Bevol-
kerungsgruppen zu nachhaltiger Energieversorgungssicherheit, Wasser- und Sanitér-
versorgung; Forderung und Unterstiitzung bei der Vorbereitung auf Katastrophenfille und

der Anpassung an den Klimawandel;

Unterstlitzung fiir reprasentative und demokratisch gewéhlte Parlamente, Forderung und
Unterstiitzung bei der verantwortungsvollen Staatsfiihrung und Demokratisierungs-
prozessen; Forderung einer wirtschaftlichen Haushaltsfiihrung im Bereich der 6ffentlichen
Mittel; Forderung der Rechtsstaatlichkeit mit funktionsfahigen Institutionen und einer
erfolgreichen Wahrung der Menschenrechte und der Geschlechtergleichheit, Unterstiitzung
einer aktiven, gut organisierten und unabhangigen Zivilgesellschaft sowie Starkung des

sozialen Dialogs anhand einer Unterstiitzung fiir die Sozialpartner;

Forderung eines nachhaltigen und breitenwirksamen Wirtschaftswachstums, Abbau sozia-
ler und regionaler Ungleichheiten sowie Unterstiitzung der Innovation und Technologie,
menschenwiirdigen Arbeit, Landwirtschaft und landlichen Entwicklung, Forderung der
wirtschaftlichen Diversifizierung durch Unterstiitzung von Kleinstunternehmen und KMU,
zugleich Forderung der Entwicklung einer regulierten sozialen Marktwirtschaft, eines
offenen und fairen Handels und ebensolcher Investitionen, einschlielich Reformen der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften;
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2)

Unterstlitzung eines effizienten Grenzmanagements und der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit zur Forderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und 6kolo-
gischen Entwicklung in Grenzregionen; vor dem Hintergrund des Zusammenhangs
zwischen Sicherheit und Entwicklung: Bekdmpfung der organisierten Kriminalitdt und
aller Formen illegalen Handels einschlieBlich Bekdmpfung von Drogenerzeugung und
-konsum sowie der dadurch verursachten negativen Auswirkungen, unter anderem

HIV/AIDS;

Forderung der bilateralen und der regionalen Kooperation, des Dialogs und der Integration
u.a. mit von dem Europdischen Nachbarschaftsinstrument und anderen Instrumenten der
Union abgedeckten Landern zwecks Unterstiitzung politischer Reformen, u.a. durch den
gegebenenfalls stattfindenden Institutionenautbau, technische Hilfe (z.B. TAIEX), Infor-
mationsaustausch und Twinning-Partnerschaften sowie durch wichtige Investitionen iiber
geeignete Mechanismen zur Mobilisierung finanzieller Ressourcen in den Sektoren
Bildung, Umwelt und Energie, geringe CO,-Emissionen verursachende

Entwicklung/Widerstandsfahigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels;

Starkung der Kapazitéiten zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu hochwertigen
sozialen Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; Unterstiitzung
des Zugangs fiir die Bevolkerung, insbesondere Jugendliche und Frauen, zur
Beschiftigung, unter anderem durch Unterstiitzung einer besseren allgemeinen Bildung,

Berufs- und Hochschulbildung.
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b)

d)

Naher und Mittlerer Osten

Behandlung von Demokratisierungs- und Governance-Fragen (einschlieBlich im Steuer-
wesen), Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Gleichstellung der Geschlechter,
Grundfreiheiten und politische Gleichstellung, um politische Reformen, den Kampf gegen
die Korruption und die Transparenz der Gerichtsverfahren anzuregen sowie zum Aufbau
legitimer, demokratischer, leistungsfahiger und rechenschaftspflichtiger 6ffentlicher
Einrichtungen und einer aktiven, unabhingigen und gut organisierten Zivilgesellschaft
beizutragen; Starkung des sozialen Dialogs anhand einer Unterstiitzung fiir die

Sozialpartner;

Unterstiitzung der Zivilgesellschaft bei ihrem Einsatz zur Achtung der Grundrechte,

Menschenrechte und Grundsitze der Demokratie;

Forderung des integrativen Wachstums und Unterstiitzung von sozialem Zusammenhalt
und Entwicklung, insbesondere die Schaffung von Arbeitsplitzen, soziale Inklusion,
menschenwiirdige Arbeit und Gerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung; Starkung
der Kapazititen zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen Basisdiensten,
insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; gegebenenfalls Bekdmpfung der
Ungleichheiten und Diskriminierung aufgrund der Arbeit und Abstammung und vor allem

der Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehdorigkeit;

Unterstiitzung der Entwicklung der zivilgesellschaftlichen Kultur, insbesondere iiber
allgemeine und berufliche Bildung und eine Beteiligung der Kinder, jungen Menschen und

Frauen;
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g)

h)

3

Forderung nachhaltiger wirtschaftlicher Reformen und Diversifizierung, offene und faire
Handelsbeziehungen, Entwicklung einer regulierten und nachhaltigen sozialen Markt-
wirtschaft, nachhaltige Produktivinvestitionen in den wichtigsten Sektoren (wie Energie —

mit dem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien);

Forderung gutnachbarschaftlicher Beziehungen, der regionalen Zusammenarbeit, des
regionalen Dialogs und der regionalen Integration, unter anderem mit vom Europdischen
Nachbarschaftsinstrument abgedeckten Landern und vom Partnerschaftsinstrument und
anderen Instrumenten der Union abgedeckten Golfstaaten, durch Unterstiitzung der
Integrationsbemiihungen in der Region, etwa in den Bereichen Wirtschaft, Energie,

Wasser, Verkehr und Fliichtlingsfragen;

Forderung einer nachhaltigen und gerechten Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie

Schutz der Wasserressourcen;

Ergidnzung der Ressourcen, die im Rahmen dieser Verordnung eingesetzt werden, durch
kohdrente MaBBnahmen und Unterstiitzung im Rahmen anderer Instrumente und Strategien
der Union, die sich auf den Zugang zum Binnenmarkt der Union, die Mobilitét der

Arbeitskréfte und die breiter angelegte regionale Integration beziehen koénnen;

vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und Entwicklung:

Bekdmpfung von Drogenerzeugung, -konsum und -handel;

vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Migration:

Migrationssteuerung und Unterstiitzung fiir Fliichtlinge und Vertriebene.
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b)

d)

Andere Lander

Unterstiitzung der Bemiihungen zur Konsolidierung einer demokratischen Gesellschaft, der
verantwortungsvollen Staatsfiihrung, der Achtung der Menschenrechte, der
Geschlechtergleichstellung, des Rechtsstaats und Beitrag zur Stabilitit und Integration
innerhalb der Region und auf dem gesamten Kontinent; Unterstiitzung einer aktiven, gut
organisierten und unabhéngigen Zivilgesellschaft und Starkung des sozialen Dialogs

anhand einer Unterstiitzung fiir die Sozialpartner;

Unterstiitzung fiir Anpassungsbemiihungen infolge der Einrichtung verschiedener

Freihandelszonen;

Unterstiitzung der Bekdmpfung von Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung, u.a. durch
Eingehen auf die Grundbediirfnisse benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen und durch
die Starkung des sozialen Zusammenhalts und das Voranbringen von

Umverteilungsprogrammen, die auf eine Verringerung von Ungleichheiten abzielen;

Starkung der Kapazititen zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen

Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor;

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen mit einem besonderen Augenmerk auf

der JAO-Agenda fiir menschenwiirdige Arbeit;
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f) Befassung mit der wirtschaftlichen Anfalligkeit und Beitrag zum Strukturwandel mit
besonderem Schwerpunkt auf menschenwiirdiger Arbeit durch nachhaltiges und breiten-
wirksames Wirtschaftswachstum und eine energieeffiziente Wirtschaft mit verringerten
CO,-Emissionen, die sich auf erneuerbare Energien stiitzt, durch Schaffung starker
Partnerschaften in den Bereichen auf fairem Handel beruhende Beziehungen, Produkt-
investitionen fiir mehr und bessere Arbeitsplétze in einer umweltgerechten und integrativen
Wirtschaft, Wissenstransfer und Zusammenarbeit bei Forschung, Innovation und
Technologie sowie Forderung einer nachhaltigen und breitenwirksamen Entwicklung in
allen ihren Dimensionen unter besonderer Beachtung der Herausforderungen im
Zusammenhang mit den Migrationsstromen, dem Wohnraum, der
Nahrungsmittelsicherheit (einschlieBlich nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei), dem
Klimawandel, nachhaltiger Energie sowie mit dem Schutz und der Forderung der

biologischen Vielfalt und der Okosystemleistungen, einschlieBlich Wasser und Boden;

g) Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und mit
Gesundheitsfragen, einschlieSlich HIV/AIDS und der Auswirkungen dieser Krankheit auf
die Gesellschaft.
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ANHANG 11

BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN
DER THEMATISCHEN PROGRAMME

A. PROGRAMM "GLOBALE OFFENTLICHE GUTER UND HERAUSFORDERUNGEN"

Das Programm "Globale 6ffentliche Giiter und Herausforderungen" zielt darauf ab, die
Zusammenarbeit, den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie die Kapazititen der
Partnerlédnder im Hinblick darauf zu stirken, einen Beitrag zur Beseitigung der Armut, zum sozialen
Zusammenhalt und zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Dieses Programm bezieht sich auf
die folgenden Bereiche der Zusammenarbeit, wobei fiir maximale Synergien zwischen diesen eng

miteinander verzahnten Bereichen gesorgt wird.
L. Umwelt und Klimawandel

a) Beitrag zur externen Dimension der Umwelt- und der Klimaschutzpolitik der Union unter
uneingeschrankter Wahrung des Grundsatzes der Politikkohédrenz im Interesse der

Entwicklung und anderer im AEUV verankerter Grundsétze;

b) vorgeschaltete Unterstiitzung der Entwicklungsldnder, um die Voraussetzungen dafiir zu
schaffen, dass sie die MDG oder die Ziele eines von der Union und den Mitgliedstaaten
vereinbarten Folgerahmens in Bezug auf die nachhaltige Nutzung der natiirlichen

Ressourcen und die 6kologische Nachhaltigkeit erreichen;
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d)

Durchfiihrung der Initiativen der Union und von Verpflichtungen, die die Union auf
internationaler und regionaler Ebene eingegangen ist und/oder die grenziibergreifender Art
sind, insbesondere in verschiedenen Bereichen des Klimawandels, durch die Forderung
klimaresistenter Strategien zur Verringerung der CO,-Emissionen mit Vorrang fiir
Strategien zur Férderung der biologischen Vielfalt, den Schutz der Okosysteme und
natiirlichen Ressourcen, nachhaltiges Management einschlieBlich von Ozeanen,
Landgebieten, Wasser, Fischerei und Wildern (z.B. anhand von Maflnahmen wie FLEGT),
Wiistenbildung, integriertes Wasserressourcenmanagement, umweltvertrdgliche chemische

Stoffe und Abfallbewirtschaftung, Ressourceneffizienz und umweltgerechte Wirtschatft;

Beitrag zur Steigerung der Integration und der durchgingigen Beriicksichtigung von
Klima- und Umweltschutzzielen in der Entwicklungszusammenarbeit der Union durch
Unterstiitzung fiir methodikbezogene Arbeiten und Forschungstétigkeiten zu, in und von
Entwicklungslindern, einschlieBlich Monitoring-, Berichterstattungs- und Uberpriifungs-
mechanismen, Kartierung, Beurteilung und Bewertung des Zustands der Okosysteme,
Verbesserung des dkologischen Fachwissens und Férderung innovativer Maflnahmen und

der Politikkohédrenz;

Starkung einer verantwortungsvollen Umweltpolitik und Unterstiitzung bei der Entwick-
lung internationaler Politiken, um die Kohdrenz und Wirksamkeit des internationalen
politischen Handelns im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung zu verbessern, durch
Unterstiitzung der regionalen und internationalen Umweltiiberwachung und -bewertung
und durch Forderung der tatsachlichen Einhaltung der multilateralen Umweltabkommen in

Entwicklungsldndern und von MaBBnahmen zu ihrer Durchsetzung;

Einbeziehung sowohl des Katastrophen-Risikomanagements als auch der Anpassung an
den Klimawandel in die Planung und Investitionen auf dem Gebiet der Entwicklung und
Forderung der Durchfiihrung von Strategien, die auf die Verringerung des Katas-
trophenrisikos abzielen, z.B. Schutz von Okosystemen und Wiederherstellung von

Feuchtgebieten;
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g)

II.

b)

Anerkennung der ausschlaggebenden Rolle der Landwirtschaft und der Viehhaltung in der
Klimapolitik durch Forderung der kleinbduerlichen Landwirtschaft und der Viehhaltung
als autonome Anpassungs- und Abmilderungsstrategien im Siiden aufgrund ihres

nachhaltigen Einsatzes der natiirlichen Ressourcen wie Wasser und Weide.
Nachhaltige Energie

Forderung des Zugangs zu zuverldssigen, sicheren, erschwinglichen, klimaschonenden und
nachhaltigen Energiedienstleistungen als treibende Kraft fiir Armutsbeseitigung und
Wachstum und Entwicklung mit Breitenwirkung mit besonderem Schwerpunkt auf der
Nutzung lokaler und regionaler erneuerbarer Energiequellen und der Gewiéhrleistung der

Zugangsmoglichkeiten fiir arme Menschen in abgelegenen Regionen;

Forderung der verstirkten Nutzung der Technologien fiir den Einsatz erneuerbarer
Energien, insbesondere dezentrale Ansitze, sowie Energieeffizienz und Forderung von

nachhaltigen Strategien fiir eine Entwicklung, die geringe CO,-Emissionen verursacht;

Forderung der Energieversorgungssicherheit fiir Partnerldnder und lokale Gemeinschaften,
z.B. durch Diversifizierung der Quellen und Versorgungswege, Beriicksichtigung der
Frage der Preisschwankungen, Emissionsminderungspotenzial, Verbesserung der Mérkte
und Forderung der Energie- und insbesondere Stromverbundsysteme und des

Energiehandels.
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I1I.

Menschliche Entwicklung einschlieBlich menschenwiirdiger Arbeit, sozialer Gerechtigkeit

und Kultur

Gesundheit

i)

iii)

Verbesserung der Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen in den Entwick-
lungsléandern durch Unterstlitzung des integrativen und universalen Zugangs zu guten
Basisgesundheitseinrichtungen, -giitern und -dienstleistungen mit einer
kontinuierlichen Betreuung von der Vorbeugung bis zur Nachsorge sowie ihrer
gleichberechtigten Bereitstellung, mit besonderem Augenmerk auf den Bediirfnissen

von Personen, die benachteiligten oder gefdhrdeten Gruppen angehdren;

Unterstiitzung und Mitgestaltung der politischen Agenda der globalen Initiativen, die
den Partnerldndern erheblichen unmittelbaren Nutzen verschaffen, unter Beriicksich-
tigung der Ergebnisorientierung, der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit
und der Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme einschlieBlich Unterstiitzung der

Partnerldander, damit diese sich verstérkt an diesen Initiativen beteiligen konnen;

Unterstiitzung spezifischer Initiativen, insbesondere auf regionaler und globaler
Ebene, die die Gesundheitssysteme stirken und den Léndern dabei helfen, solide, auf
Fakten gestiitzte und nachhaltige nationale gesundheitspolitische Strategien in
prioritdren Bereichen wie Fiirsorge fiir Mutter und Kind einschlieBlich Immuni-
sierung und Reaktion auf globale Bedrohungen der Gesundheit (z.B. HIV/AIDS,
Tuberkulose und Malaria sowie andere armutsbedingte und vernachléssigte

Krankheiten) auszuarbeiten und umzusetzen;

Forderung der uneingeschrankten und wirksamen Umsetzung der Aktionsplattform
von Peking und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz zu Fragen der
Bevolkerung und der Entwicklung und der Ergebnisse ihrer jeweiligen
Uberpriifungskonferenzen sowie — in diesem Zusammenhang — der sexuellen und

reproduktiven Gesundheit und der damit einhergehenden Rechte;
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v)

Forderung, Bereitstellung und Ausweitung von Basisdiensten und psychologischer

Unterstiitzung flir Opfer von Gewalt, insbesondere Frauen und Kinder.

b) Bildung, Wissen und Fahigkeiten

i)

iii)

Unterstiitzung der Verwirklichung international vereinbarter Ziele im Bildungs-
bereich durch globale Initiativen und Partnerschaften unter besonderer Beachtung der
Forderung von Wissen, Fahigkeiten und Werten fiir eine nachhaltige

breitenwirksame Entwicklung;

Forderung des Austauschs von Erfahrungen, bewéhrten Verfahren und Innovationen,
auf der Grundlage eines ausgewogenen Ansatzes flir die Entwicklung der

Bildungssysteme;

Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und der Qualitét der
Bildung insbesondere fiir Personen, die gefahrdeten Gruppen angehoren, fiir
Migranten, fiir Frauen und Midchen, fiir Personen, die religidsen Minderheiten
angehoren, fiir Menschen mit Behinderungen und fiir Menschen in prekiren
Situationen sowie in Landern, die von der Erreichung der globalen Ziele noch am
weitesten entfernt sind, und Verbesserung des Abschlusses der Grundbildung und

des Ubergangs zur Sekundarstufe 1.

c) Gleichstellung der Geschlechter, Mitgestaltungsmacht der Frau und Schutz der Rechte von

Frauen und Midchen

i)

Unterstiitzung von lokalen, regionalen und ldnderbezogenen Programmen zur
Forderung der wirtschaftlichen und sozialen Mitgestaltungsmacht von Frauen und
Maidchen, Forderung von Frauen und Miadchen in Fithrungspositionen und ihrer

gleichberechtigten politischen Mitwirkung;
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iii)

Unterstlitzung fiir nationale, regionale und globale Initiativen zur Forderung der
Einbeziehung der Geschlechtergleichstellung und der Mitgestaltungsmacht von
Frauen und Midchen in politische Strategien, Pldne und Haushalte, einschlieBlich in
internationale, regionale und nationale Entwicklungsrahmen und in die Agenda zur
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit; Hilfe bei der Ausmerzung von

Praktiken der Geschlechtsselektion;

Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und

Unterstlitzung der Opfer solcher Gewalt.

d) Kinder und junge Leute

i)

iii)

Bekdmpfung aller Arten von Kinderhandel und Gewalt gegen Kinder und
Kindesmissbrauch sowie aller Arten der Kinderarbeit, Bekdmpfung von Kinderheirat
sowie Forderung von politischen Konzepten, bei denen die besondere Verletzlichkeit
und das besondere Potenzial von Kindern und jungen Leuten, der Schutz ihrer
Rechte — einschlielich der Aufnahme in das Personenstandsregister bei der Geburt —
und Interessen, ihre Erziehung und Bildung, ihre Gesundheit und ihre
Existenzgrundlage beriicksichtigt werden und die bei der Beteiligung der Betroffenen

und ihrer Mitgestaltungsmacht ansetzen;

stiarkere Sensibilisierung der Entwicklungsldnder fiir die Ausarbeitung von
politischen Konzepten, die Kindern und jungen Leuten zugute kommen, und
Stiarkung der entsprechenden Kapazititen dieser Lander sowie Forderung der Rolle

von Kindern und jungen Leuten als Akteure im Sinne der Entwicklung;

Unterstiitzung der Entwicklung konkreter Strategien und Mallnahmen, mit denen
bestimmte Probleme und Herausforderungen, die Kinder und junge Leute betreffen,
angegangen werden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und
Beschéftigung, wobei bei allen einschlagigen Mallnahmen deren ureigene Interessen

zu berticksichtigen sind.
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e) Diskriminierungsverbot

1)  Unterstiitzung lokaler, regionaler, nationaler und globaler Initiativen zur Férderung
der Nichtdiskriminierung aus Griinden des Geschlechts, der Geschlechtsidentitét, der
rassischen oder ethnischen Herkunft, der Zugehdrigkeit zu einer Kaste, der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, von Krankheit, Alter und sexueller
Ausrichtung durch die Entwicklung von Strategien, Plinen und Budgets sowie den

Austausch bewihrter Praktiken und von Fachwissen;

i1)  Gewidhrleistung eines umfassenderen Dialogs iiber die Frage der

Nichtdiskriminierung und des Schutzes von Menschenrechtsverteidigern.
f) Beschiftigung, Kompetenzen, Sozialschutz und soziale Inklusion

1)  Unterstiitzung eines hohen Niveaus an produktiver Beschéftigung und menschen-
wirdiger Arbeit, insbesondere Unterstiitzung fiir solide bildungs- und beschifti-
gungspolitische Strategien und Politik, auf Beschiftigungsfahigkeit und an den
Bediirfnissen und Aussichten des lokalen Arbeitsmarkts ausgerichtete berufliche
Bildung, Arbeitsbedingungen auch in der informellen Wirtschaft, Férderung
menschenwiirdiger Arbeit ausgehend von den grundlegenden Arbeitsnormen der
IAO, einschlieBlich Bekdmpfung der Kinderarbeit sowie sozialer Dialog und
Forderung der Mobilitédt der Arbeitskréfte unter Achtung und Forderung der Rechte

von Migranten;
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iii)

Stiarkung des sozialen Zusammenhalts insbesondere durch Schaffung und Starkung
von nachhaltigen Systemen des sozialen Schutzes, einschlieBlich einer
Sozialversicherung fiir Menschen in Armut, und durch eine Steuerreform zur
Stiarkung der Kapazitdt der Steuersysteme und zur Bekdmpfung von
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, was zur Forderung der Gleichheit und

zur Verteilung des Wohlstands beitrégt;

Stirkung der sozialen Inklusion und der Gleichstellung der Geschlechter durch
Zusammenarbeit im Hinblick auf gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden
Diensten, Beschéftigung fiir alle, Befahigung bestimmter Gruppen zu aktiver
Mitgestaltung und Achtung der Rechte dieser Gruppen, insbesondere von Migranten,
Kindern und jungen Leuten, Menschen mit Behinderungen, Frauen, indigenen
Volksgruppen und Menschen, die Minderheitsgruppen angehoren, damit diese
Bevolkerungsgruppen an der Schaffung von Wohlstand und kultureller Vielfalt

mitwirken und teilhaben konnen und dies auch tun.

g) Wachstum, Arbeitspldtze und Beteiligung des Privatsektors

i)

iii)

Forderung von Mafinahmen zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplédtzen
durch Steigerung der Wettbewerbsfihigkeit und der Widerstandsfahigkeit lokaler
Kleinstunternehmen und KMU und ihrer Integration in die lokale, regionale und
globale Wirtschaft, Hilfe fiir Entwicklungsldnder bei der Integration in regionale

multilaterale Handelssysteme;
Starkung des lokalen Handwerks, um das lokale Kulturerbe zu bewahren,;

Entwicklung eines sozial und 6kologisch verantwortlichen lokalen Privatsektors und

Verbesserung des Unternehmensumfelds;
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vi)

Forderung wirksamer wirtschaftspolitischer Malnahmen, die die Entwicklung der
lokalen Wirtschaft und der lokalen Unternehmen unterstiitzen und auf folgende Ziele
ausgerichtet sind: umweltgerechte und integrative Wirtschaft, Ressourceneffizienz

sowie nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktionsprozesse;

Forderung der Nutzung elektronischer Kommunikationstechnologien als Hilfsmittel
zur Forderung des Wachstums zugunsten armer Menschen in allen Sektoren zwecks
Uberbriickung der digitalen Kluft zwischen den Entwicklungsléindern und den
Industrienationen sowie innerhalb der Entwicklungsldnder, um einen angemessenen
politischen und rechtlichen Rahmen in diesem Bereich zu schaffen und die
Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur und die Nutzung von auf die
Informations- und Kommunikationstechnologien gestiitzten Diensten und

Anwendungen zu fordern;

Forderung der finanziellen Inklusion, indem Kleinstunternehmen und KMU und
Haushalte — insbesondere benachteiligte und gefahrdete Gruppen — leichter Zugang
zu Finanzdiensten wie Mikrokrediten und Sparguthaben, Mikroversicherung und

Zahlungstransfer erhalten und sie wirksam nutzen kénnen.

h) Kultur

i)

Forderung des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Achtung der

allen Kulturen in gleichem Malle eigenen Wiirde;
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iii)

Forderung der internationalen Zusammenarbeit, um der Kulturwirtschaft einen
Anreiz zu geben, einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Entwicklungslandern
zu leisten, und ihr Potenzial zur Bekdmpfung von Armut voll auszuschdpfen; dazu
gehort auch die Behandlung von Fragen wie Marktzugang und Rechte des geistigen
Eigentums;

Forderung der Achtung vor den sozialen, kulturellen und spirituellen Werten der
indigenen Volker und Minderheiten, um die Gleichbehandlung und soziale
Gerechtigkeit in multiethnischen Gesellschaften unter Einhaltung der universellen
Menschenrechte zu verbessern, auf die jeder Anspruch hat, auch indigene Volker und

Angehorige von Minderheiten;

Forderung von Kultur als Wirtschaftszweig mit groen Entwicklungs- und

Wachstumschancen.
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IV. Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich stirkt den Austausch von Wissen und Erfahrungen und die
Kapazitit der Partnerlidnder in den vier Hauptbereichen der Nahrungsmittelsicherheit mit einem
gleichstellungsorientierten Ansatz: Verfiigbarkeit von Nahrungsmitteln (Erzeugung), Zugang zu
Nahrungsmitteln (einschlieBlich Land, Infrastrukturen fiir den Lebensmitteltransport von
Uberschuss- in Defizitgebiete, Mirkte, Anlage inldndischer Nahrungsmittelreserven, Sicher-
heitsnetze), Verwendung (sozial verantwortungsbewusste Erndhrungssicherungsmafinahmen) und
Stabilitdt, wobei sie sich auch mit dem fairen Handel befasst, unter bevorzugter Berlicksichtigung
der folgenden fiinf Dimensionen: kleinbduerliche Landwirtschaft und Viehhaltung,
Nahrungsmittelverarbeitung zur Schaffung von Mehrwert, staatliches Handeln, regionale

Integration und Unterstiitzungssysteme fiir benachteiligte Bevolkerungsgruppen:

a) Forderung der Entwicklung einer nachhaltigen kleinbduerlichen Landwirtschaft und Vieh-
haltung durch Sicherung des Zugangs zu 6kosystemgestiitzten, CO,-armen und klimaresis-
tenten Technologien (einschlieBlich Informations- und Kommunikationstechnologien),
durch die Anerkennung, Férderung und Verstarkung lokaler und autonomer Anpas-
sungsstrategien im Hinblick auf den Klimawandel sowie durch Beratungsangebote und
fachliche Dienstleistungen, Programme zur Entwicklung des ldndlichen Raums, Maf3-
nahmen zur Férderung von produktiven und verantwortungsbewussten Investitionen im
Einklang mit internationalen Leitlinien, nachhaltige Landbewirtschaftung und Bewirt-
schaftung natiirlicher Ressourcen, Schutz der Landrechte der Bevolkerung in ihren
unterschiedlichsten Formen und Zugang zu Land fiir die ortliche Bevolkerung, Schutz der

genetischen Vielfalt in einem forderlichen wirtschaftlichen Umfeld;
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b)

d)

Unterstiitzung einer 6kologisch und sozial verantwortlichen Politikgestaltung und
Governance in den einschldgigen Sektoren, Rolle der 6ffentlichen und nicht-6ffentlichen
Akteure bei der Regulierung dieser Sektoren und der Verwendung 6ffentlicher Giiter,
Forderung der Organisationskapazitit dieser Sektoren sowie ihrer berufsstindischen

Organisationen und Einrichtungen;

Starkung der Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit durch geeignete Strategien
einschlieBlich Schutz der biologischen Vielfalt und der Okosystemleistungen, Strategien
zur Anpassung an den Klimawandel, Informationssysteme, Krisenpravention und -
management sowie Strategien zur Verbesserung der Néhrstoffversorgung benachteiligter
Bevolkerungsgruppen, bei denen die notwendigen Ressourcen zur Durchfiihrung einfacher
Malnahmen mobilisiert werden, mit denen die groBBe Mehrheit der Félle von

Untererndhrung verhindert werden konnte;

Forderung sicherer und nachhaltiger Praktiken in der gesamten Lebensmittel- und

Futtermittelkette.
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V. Migration und Asyl

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich dient dazu, den politischen Dialog,, den Austausch von
Wissen und Erfahrungen und die Kapazitéiten der Partnerlédnder, der Organisationen der
Zivilgesellschaft und der lokalen Gebietskorperschaften zur Unterstiitzung der Mobilitét von
Personen als positives Element der menschlichen Entwicklung zu stérken. Die Zusammenarbeit in
diesem Bereich, die auf einem rechtebasierten Ansatz beruht, der simtliche Menschenrechte — ob
biirgerliche und politische, wirtschaftliche oder soziale und kulturelle Rechte — einschlief3t,
begegnet den Herausforderungen aufgrund der Migrationsstrome, auch im Hinblick auf die Siid-
Stid-Migration, die Situation schutzbediirftiger Migranten, wie unbegleitete Minderjahrige, Opfer
von Menschenhandel, Asylbewerber und Migrantinnen, sowie die Lage von Kindern, Frauen und

Familien, die in den Herkunftsldndern zuriickgelassen werden, durch

a) Forderung der Migrationsgovernance auf allen Ebenen, mit besonderem Schwerpunkt auf
den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Migration, und Anerkennung der
Schliisselfunktion von Organisationen der Zivilgesellschaft, einschlielich der Diaspora,
und lokalen Behdrden beim Umgang mit der Migration als wesentlichem Bestandteil der

Entwicklungsstrategie;
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b) Unterstlitzung fiir eine bessere Steuerung der Migrationsstrome in allen ihren Dimen-
sionen, auch durch Stiarkung der Kapazitidten von Regierungen und anderen relevanten
Akteuren in Partnerldndern in Bereichen wie legale Migration und Mobilitédt, Verhinderung
von illegaler Migration, Schleusung von Migranten und Menschenhandel, Erleichterung
der dauerhaften Riickfiihrung illegaler Migranten und Unterstiitzung der freiwilligen
Riickkehr und Wiedereingliederung, Kapazititen auf dem Gebiet des integrierten

Grenzmanagements sowie internationaler Schutz und Asyl;

c) Optimierung der Auswirkungen der zunehmenden regionalen und globalen Mobilitét der
Menschen und insbesondere der gut gesteuerten Arbeitsmigration auf die Entwicklung,
Verbesserung der Integration von Migranten in den Aufnahmelédndern, Férderung und
Schutz der Rechte von Migranten und ihrer Familien durch Unterstiitzung fiir die Formu-
lierung und Umsetzung solider regionaler und nationaler migrations- und asylpolitischer
Strategien, durch Einbeziehung der migrationspolitischen Dimension in andere regionale
und nationale Politikbereiche und durch Unterstiitzung der Beteiligung von Migranten-
organisationen und lokalen Gebietskdrperschaften an der Politikformulierung und an der

Uberwachung der Politikumsetzungsprozesse;
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d) Forderung eines gemeinsamen Verstindnisses des Zusammenhangs zwischen Migration
und Entwicklung, einschlieflich der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der staatlichen

Politik in den Bereichen Migration, Asyl und anderen Sektoren;
e) Verbesserung der Asyl- und Aufnahmekapazititen in Partnerldndern.

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich wird in Ubereinstimmung mit dem Asyl- und
Migrationsfonds und dem Fonds fiir die innere Sicherheit unter uneingeschrankter Achtung des

Grundsatzes der Kohdrenz der Entwicklungspolitik verwaltet.
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B. PROGRAMM ,, ORGANISATIONEN DER ZIVILGESELLSCHAFT UND LOKALE
BEHORDEN"

In Ubereinstimmung mit den Schlussfolgerungen der Initiative des strukturierten Dialogs der
Kommission und der Unterstiitzung der Union fiir Menschenrechte, Demokratie und
verantwortungsvolle Staatsfithrung besteht das Ziel des Programms darin, die Organisationen der
Zivilgesellschaft und die lokalen Behdrden in Partnerldndern und, soweit in dieser Verordnung
vorgesehen, in der Union, in Bewerberldndern und potenziellen Bewerbern zu stirken. Folgendes
soll mit dem Programm gefordert werden: giinstigere Bedingungen fiir Biirgerbeteiligung und
zivilgesellschaftliche Aktivititen und Zusammenarbeit, der Austausch von Wissen und Erfahrungen
sowie die Kapazititen der zivilgesellschaftlichen Organisationen und lokalen Behorden in den

Partnerldndern zwecks Unterstiitzung international vereinbarter Entwicklungsziele.

Fiir die Zwecke dieser Verordnung sind "Organisationen der Zivilgesellschaft" insbesondere
folgende nichtstaatliche gemeinniitzige Akteure, die unabhingig tatig sind und der
Rechenschaftspflicht unterliegen: Nichtregierungsorganisationen, Organisationen der indigenen
Volker, Organisationen nationaler und/oder ethnischer Minderheiten, Diaspora-Organisationen,
Migrantenorganisationen in Partnerldndern, lokale Berufsverbéande und Biirgergruppen,
Kooperativen, Arbeitgeberverbiande und Gewerkschaften (Sozialpartner), Organisationen der
Wirtschafts- und Sozialakteure, Organisationen zur Bekdmpfung von Korruption und Betrug und
zur Forderung verantwortungsvoller Staatsfiihrung, Biirgerrechtsorganisationen und Organisationen
zur Bekdmpfung der Diskriminierung, lokale Organisationen (einschlieBlich Netzwerke), die im
Bereich der regionalen dezentralen Zusammenarbeit und Integration tétig sind,
Verbraucherverbiande, Frauen- und Jugendorganisationen, Umwelt-, Bildungs-, Kultur-,
Forschungs- und wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiose
Vereinigungen oder Gemeinschaften, Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen und
unabhdngigen Stiftungen, einschlielich unabhédngiger politischer Stiftungen, die einen Beitrag zur

Erreichung der Ziele dieser Verordnung leisten konnen.
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Fiir die Zwecke dieser Verordnung sind "lokale Behorden" ein breites Spektrum staatlicher Stellen
der verschiedenen Ebenen und Bereiche der 6ffentlichen Verwaltung unterhalb der nationalen

Ebene, d.h. auf Ebene der Kommunen, Gemeinschaften, Kreise, Bezirke, Provinzen, Regionen usw.
Dieses Programm trégt zu Folgendem bei:

a) einer inklusiven und mitgestaltenden Gesellschaft in den Partnerlindern durch gestirkte
Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behorden und bessere grundlegende

Dienstleistungen fiir bediirftige Bevolkerungsgruppen;

b) einer groferen Sensibilisierung in Europa fiir Entwicklungsfragen und zur Mobilisierung
aktiver Unterstiitzung in der Union, in Bewerberldndern und potenziellen Bewerbern fiir

die Armutsminderungs- und Entwicklungsstrategien der Partnerlidnder;

c) einer groBBeren Kapazitit der Netze, Plattformen und Allianzen der Zivilgesellschaft und
der lokalen Behorden in Europa und im Siiden zwecks Sicherung eines umfassenden und
fortlaufenden Politikdialogs zu Entwicklungsfragen und zur Foérderung der demokratischen

Staatsfiihrung.
Im Rahmen dieses Programms konnen folgende MaBBnahmen unterstiitzt werden:

a) MalBnahmen in Partnerldndern, durch die benachteiligte und Randgruppen durch die
Bereitstellung grundlegender Dienste durch Organisationen der Zivilgesellschaft und

lokale Behorden unterstiitzt werden;
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b) Ausbau der Kapazititen der Zielakteure, ergidnzend zur Unterstiitzung im Rahmen

nationaler Programme, Maflnahmen zur

1) Schaffung von giinstigeren Bedingungen fiir die Biirgerbeteiligung und zivil-
gesellschaftliche Aktivititen und die Kapazitit von Organisationen der Zivilgesell-
schaft, sich wirksam an der Politikformulierung und an der Uberwachung der

Politikumsetzungsprozesse zu beteiligen,;

i1)  Forderung einer Verbesserung des Dialogs und einer besseren Interaktion zwischen
Organisationen der Zivilgesellschaft, lokalen Gebietskorperschaften, dem Staat und

anderen Entwicklungsakteuren im Entwicklungszusammenhang;

1i1)  Starkung der Kapazitdt der lokalen Behorden, unter Beriicksichtigung ihrer beson-

deren Rolle und ihrer Besonderheiten aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken;
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d)

Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir Entwicklungsfragen, Befihigung der Menschen,
aktive und verantwortungsbewusste Staatsbiirger zu werden, und Forderung der formalen
und informellen entwicklungspolitischen Bildung in der Union, den Bewerberlandern und
potenziellen Bewerbern, um die Entwicklungspolitik gesellschaftlich zu verankern, die
Offentlichkeit stirker fiir MaBnahmen zur Armutsbekimpfung und fiir gerechtere
Beziehungen zwischen den entwickelten Landern und den Entwicklungsldndern zu
mobilisieren, ein groferes Bewusstsein fiir die Fragen und Schwierigkeiten zu schaffen,
denen die Entwicklungsldnder und ihre Bevdlkerung sich gegeniibersehen, und das Recht
auf einen Entwicklungsprozess, in dem alle Menschenrechte und Grundfreiheiten

verwirklicht werden konnen, und die soziale Dimension der Globalisierung zu férdern;

Koordinierung, Kapazititenentwicklung und institutionelle Stirkung der Netze der Zivil-
gesellschaft und lokaler Behorden innerhalb ihrer Organisationen und zwischen verschie-
denen Arten von Akteuren in der entwicklungspolitischen Debatte sowie Koordinierung,

Kapazitidtenentwicklung und institutionelle Stirkung der Netze der zivilgesellschaftlichen

Organisationen und lokaler Behorden und der Dachorganisationen im Siiden.
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ANHANG 1T

BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN
DES AFRIKAWEITEN PROGRAMMS

Das afrikaweite Programm leistet Unterstiitzung fiir die Ziele und allgemeinen Grundsétze der

strategischen Partnerschaft zwischen Afrika und der Union. Es fordert den Grundsatz einer Partner-

schaft, in deren Mittelpunkt die Menschen stehen, und den Grundsatz ,,Afrika als Einheit behan-

deln", ebenso wie Kohirenz zwischen der regionalen und der kontinentweiten Ebene. Es wird auf

Tétigkeiten regioneniibergreifender, kontinentweiter oder globaler Prigung in Afrika und mit

Afrika ausgerichtet sein und gemeinsame Afrika-EU-Initiativen auf der weltpolitischen Biithne

unterstiitzen. Das Programm leistet insbesondere auf folgenden Gebieten der Partnerschaft

Unterstuitzung:

a) Frieden und Sicherheit,

b) demokratische Staatsfiihrung und Menschenrechte,

c) Handel, regionale Integration und Infrastruktur (einschliefSlich Rohstoffe),

d) Millenniums-Entwicklungsziele und neue, international vereinbarte Entwicklungsziele fiir
die Zeit nach 2015,

e) Energie,

f) Klimawandel und Umwelt,

g) Migration, Mobilitit und Beschiftigung,

h) Wissenschaft, Informationsgesellschaft und Raumfahrt,

1) Querschnittsthemen.
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ANHANG 1V

RICHTBETRAGE DER MITTELZUWEISUNGEN IM ZEITRAUM 2014-2020

(Geldbetrdge in Mio. EUR)
Insgesamt
(1) Geografische Programme:
a)  Nach geografischen Gebieten
1) Lateinamerika
i)  Sidasien
iii)  Nord- und Stidostasien
1v)  Zentralasien
v)  Naher und Mittlerer Osten
vi)  Andere Lander
b)  Nach Bereichen der Zusammenarbeit

1) Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsvolle

Staatsfithrung

ii)  Breitenwirksames und nachhaltiges Wachstum

zugunsten der menschlichen Entwicklung

19 662

11 809!

2500
3813
2870
1072
545

251

mindestens 15 %

mindestens 45 %

! Davon 758 Millionen EUR nicht zugewiesene Mittel.
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2) Thematische Programme 7 008

a)  Globale 6ffentliche Giiter und Herausforderungen 5101
i)  Umwelt und Klimawandel' 27 %
i1)  Nachhaltige Energie 12 %

iii)

Menschliche Entwicklung einschlieSlich menschenwiirdiger

Arbeit, sozialer Gerechtigkeit und Kultur 25 %

davon

— Gesundheit mindestens 40 %
—  Bildung, Wissen und Fahigkeiten mindestens 17,5 %

— Gleichstellung der Geschlechter,
Mitgestaltungsmacht der Frau und Schutz der Rechte
von Frauen und Méadchen; Kindern und jungen Leuten,
Nichtdiskriminierung; Beschiftigung, Kompetenzen,
Sozialschutz und soziale Inklusion; Wachstum,

Arbeitsplitze und Beteiligung des Privatsektors,

Kultur mindestens 27,5 %
! Grundsatzlich werden die Mittel gleichméBig auf die Bereiche Umwelt und Klimawandel
aufgeteilt.
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(iv) Nahrungsmittel- und Erndhrungssicherheit

und nachhaltige Landwirtschaft 29 %
v)  Migration und Asyl 7 %

Mindestens 50 % der Mittel — vor Einsatz der Marker auf der Grundlage der OECD-Methode ("Rio-

Marker") — werden fiir Klimaschutz und umweltbezogene Ziele eingesetzt.

b)  Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behorden 1907
3) Afrikaweites Programm 845
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	a) geografische Programme zur Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit mit den Entwicklungsländern, die in der von der OECD/DAC erstellten Liste der Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe aufgeführt sind, mit Ausnahme
	i) der Länder, die Unterzeichner des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, u...
	ii) der Länder, die für eine Unterstützung aus dem Europäischen Entwicklungsfonds in Frage kommen,
	iii) der Länder, die für eine Finanzierung durch die Union im Rahmen des Europäischen Nachbarschaftsinstruments, das mit der Verordnung (EU) Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates14F 15F( geschaffen wurde (im Folgenden "Europäisches Nac...
	iv) der Begünstigten, die für eine Finanzierung durch die Union im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe, das mit der Verordnung (EU) Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates16F 17F( geschaffen wurde (im Folgenden "Instrument für H...

	b) thematische Programme zum Thema entwicklungsrelevante globale öffentliche Güter und Herausforderungen und zur Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft und lokaler Behörden in den Partnerländern im Sinne des Buchstaben a des vorliege...
	c) ein afrikaweites Programm zur Unterstützung der strategischen Partnerschaft zwischen Afrika und der Union samt den anschließend daran vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen, das regionenübergeifende, kontinentweite oder globale Tätigkeiten in Afr...
	a) ist das wichtigste Ziel der Zusammenarbeit nach dieser Verordnung die Verringerung und langfristig die Beseitigung der Armut;
	b) trägt die Zusammenarbeit nach dieser Verordnung im Einklang mit dem wichtigsten Ziel nach Buchstabe a dazu bei,
	i) eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung zu fördern und
	ii) die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, eine verantwortungsvolle Staatsführung, die Menschenrechte und die einschlägigen Grundsätze des Völkerrechts zu konsolidieren und zu unterstützen.

	Zur Messung der Verwirklichung der Ziele gemäß Unterabsatz 1 werden geeignete Indikatoren, beispielsweise Indikatoren für die menschliche Entwicklung, herangezogen, insbesondere MDG 1 für Buchstabe a und MDG 1 bis 8 für Buchstabe b, sowie – nach 2015...
	Die Maßnahmen im Rahmen der thematischen Programme und des afrikaweiten Programms sind so zu gestalten, dass sie den Kriterien genügen, die der OECD/DAC für die öffentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat, es sei denn,
	a) die Maßnahme gilt für ein begünstigtes Land oder Gebiet, das nach dem Urteil des OECD/DAC nicht den Status eines Empfängerlands oder -gebiets für die öffentliche Entwicklungshilfe beanspruchen kann, oder
	b) die Maßnahme dient der Durchführung einer globalen Initiative, einer politischen Priorität der Union oder einer internationalen Verpflichtung der Union nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und e, und die Maßnahme weist nicht die erforderlichen Merk...
	a) ihren Bedürfnissen, wobei Kriterien wie Bevölkerungszahl, Pro-Kopf-Einkommen, Ausmaß der Armut, Einkommensverteilung und Stand der menschlichen Entwicklung zugrunde gelegt werden;
	b) ihren Fähigkeiten, finanzielle Ressourcen zu mobilisieren und auf diese zuzugreifen, und ihren Absorptionskapazitäten;
	c) ihren Verpflichtungen und Leistungen, wobei Kriterien und Indikatoren wie politischer, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt, Geschlechtergleichstellung, Fortschritt in Bezug auf verantwortungsvolle Staatsführung und Menschenrechte, effizient...
	d) den potenziellen Auswirkungen der Entwicklungshilfe der Union in den Partnerländern.
	Die Länder mit dem größten Hilfebedarf, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, Länder mit geringem Einkommen und Länder, die sich in einer Krisen- oder Nachkrisensituation oder in einer fragilen oder prekären Situation befinden, werden be...
	Kriterien wie der Index der menschlichen Entwicklung (HDI), der Index der wirtschaftlichen Anfälligkeit (EVI) und andere einschlägige Indizes, etwa die Indizes für die Armutsquote und die Ungleichheit in einem Land, werden für die Analyse und Ermittl...

	Die in Unterabsatz 1 genannten Querschnittsthemen sind so zu verstehen, dass sie die folgenden Dimensionen umfassen, denen erforderlichenfalls besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird: Nichtdiskriminierung, Rechte der Angehörigen von Minderheiten, Rec...
	In dieser Hinsicht beruhen die im Rahmen dieser Verordnung finanzierten Maßnahmen einschließlich der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwalteten Maßnahmen auf Strategien der Entwicklungszusammenarbeit, die in Instrumenten wie Vereinbarung...
	Außerdem wird bei den Beziehungen zu den Partnerländern deren Engagement und Erfolgsbilanz bei der Durchführung internationaler Übereinkünfte und der Umsetzung ihrer vertraglichen Beziehungen zur Union berücksichtigt.
	a) einen Entwicklungsprozess, der transparent ist und vom Partnerland bzw. der Partnerregion selbst gesteuert wird und für den dieses bzw. diese die Verantwortung übernimmt; dies schließt auch die Förderung von Fachkenntnissen vor Ort ein;
	b) einen rechtebasierten Ansatz, der sämtliche Menschenrechte – ob bürgerliche und politische oder wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – einschließt, damit Menschenrechtsgrundsätze bei der Durchführung dieser Verordnung berücksichtigt werd...
	c) eine stärkere Teilhabe der Bevölkerung der Partnerländer, inklusive und partizipatorische Entwicklungsansätze und eine breite Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kreise in den Entwicklungsprozess und den nationalen und regionalen Dialog, einschl...
	d) wirksame Kooperationsmodalitäten und -instrumente gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. …/201420F(, im Einklang mit den bewährten Verfahren des OECD/DAC, einschließlich des Einsatzes innovativer Instrumente wie der Kombination von Zuschüssen und...
	Alle Programme, Interventionen sowie Modalitäten und Instrumente der Zusammenarbeit werden auf die besonderen Umstände jedes Partnerlands und jeder Partnerregion abgestimmt; der Schwerpunkt liegt dabei auf programmgestützten Ansätzen, der zuverlässig...

	e) die Mobilisierung inländischer Einnahmen durch Stärkung der Finanzpolitik der Partnerländer mit dem Ziel, die Armut und die Abhängigkeit von Hilfe zu verringern;
	f) eine erhöhte Wirkung der politischen Strategien und der Programmierung, indem die Anstrengungen der Geber koordiniert, kohärent gestaltet und harmonisiert werden, um so Synergien zu schaffen und Überschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden, die ...
	g) die Koordinierung in den Partnerländern und -regionen; dabei werden vereinbarte Leitlinien und Grundsätze bewährter Verfahren angewandt, was die Koordinierung und Wirksamkeit der Hilfe anbelangt;
	h) ergebnisorientierte Entwicklungsansätze, einschließlich der Verwendung transparenter und von den Ländern selbst bestimmter Ergebnismatrizes, die sich bei der Bewertung und bei der Kommunikation der Ergebnisse – einschließlich des Outputs, der unmit...
	i) einem Programm "Globale öffentliche Güter und Herausforderungen" und
	ii) einem Programm "Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden" und
	a) auf regionaler Ebene mit den Partnerländern im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere um die Folgen der Graduierung in Partnerländern mit großen und zunehmenden Ungleichheiten abzumildern, oder
	b) auf bilateraler Ebene
	i) mit den Partnerländern, die nach der OECD/DAC-Liste der Entwicklungsländer nicht zu den Ländern mit mittlerem Einkommen – obere Einkommenskategorie – gehören oder nicht über ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als einem Prozent des globalen Bruttoinl...
	ii) in Ausnahmefällen – auch im Hinblick auf die schrittweise Einstellung von Entwicklungshilfezuschüssen – auf bilateraler Ebene mit einer begrenzten Anzahl von Partnerländern, wenn dies nach Maßgabe der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten Kriterien h...

	a) Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsvolle Staatsführung:
	i) Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit;
	ii) Gleichstellung der Geschlechter, Mitgestaltungsmacht und Chancengleichheit für Frauen;
	iii) Verwaltung des öffentlichen Sektors auf zentraler und lokaler Ebene;
	iv) Steuerpolitik und -verwaltung;
	v) Bekämpfung der Korruption;
	vi) Zivilgesellschaft und lokale Behörden;
	vii) Förderung und Schutz der Rechte von Kindern;

	b) integratives und nachhaltiges Wachstum zugunsten der menschlichen Entwicklung:
	i) Gesundheit, Bildung, Sozialschutz, Beschäftigung und Kultur;
	ii) Unternehmensumfeld, regionale Integration und Weltmärkte;
	iii) nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit;
	iv) nachhaltige Energie;
	v) Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einschließlich Land, Wald und Wasser;
	vi) Klimawandel und Umwelt;

	c) sonstige entwicklungsrelevante Bereiche:
	i) Migration und Asyl;
	ii) Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit;
	iii) Widerstandsfähigkeit und Reduzierung des Katastrophenrisikos;
	iv) Entwicklung und Sicherheit einschließlich Konfliktverhütung.

	a) Die politischen Ziele der Union nach dieser Verordnung können nicht angemessen oder wirksam mit Hilfe der geografischen Programme erreicht werden; dies gilt gegebenenfalls auch für die Fälle, in denen es kein geografisches Programm gibt oder dieses...
	b) die Maßnahmen beziehen sich auf globale Initiativen für die Verwirklichung international vereinbarter Entwicklungsziele oder auf globale öffentliche Güter und Herausforderungen;
	c) es handelt sich um regionenübergreifende, länderübergreifende und/oder Querschnittsmaßnahmen;
	d) mit den Maßnahmen werden innovative Strategien oder Initiativen umgesetzt, die in künftige Maßnahmen einfließen sollen,
	oder
	e) die Maßnahmen entsprechen einer für die Entwicklungszusammenarbeit relevanten politischen Priorität der Union oder einer internationalen Verpflichtung oder einem internationalen Engagement der Union.
	a) Umwelt und Klimawandel;
	b) nachhaltige Energie;
	c) menschliche Entwicklung einschließlich menschenwürdiger Arbeit, sozialer Gerechtigkeit und Kultur;
	d) Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft;
	e) Migration und Asyl.
	Die geförderten Maßnahmen werden in erster Linie von Organisationen der Zivilgesellschaft und lokalen Behörden durchgeführt. Um zu gewährleisten, dass sie wirksam sind, können diese Maßnahmen gegebenenfalls von anderen Akteuren zugunsten der betreffe...
	Bei thematischen Programmen werden Mehrjahresrichtprogramme nach Artikel 13 ausgearbeitet.
	Das Mehrjahresrichtprogramm für das afrikaweite Programm wird nach Artikel 14 ausgearbeitet.
	Der Anteil der nicht zugewiesenen Mittel auf der Ebene jedes Programms darf 5 % nicht überschreiten, wobei für Synchronisierungszwecke und für die in Artikel 12 Absatz 1 aufgeführten Länder eine Ausnahme möglich ist.
	Programmierungsdokumente für geografische Programme, einschließlich der gemeinsamen Programmierungsdokumente, werden soweit möglich auf der Grundlage eines Dialogs zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und den betreffenden Partnerländern oder -regi...
	a) Länder, die über eine nationale Entwicklungsstrategie in Form eines nationalen Entwicklungsplans oder eines ähnlichen Entwicklungsdokuments verfügen, den bzw. das die Kommission zum Zeitpunkt der Annahme des entsprechenden Mehrjahresrichtprogramms...
	b) Länder oder Regionen, für die ein gemeinsames Rahmendokument mit einer umfassenden Unionsstrategie, einschließlich eines spezifischen Kapitels über Entwicklungspolitik, ausgearbeitet wurde;
	c) Länder oder Regionen, für die die Union und die Mitgliedstaaten ein gemeinsames Mehrjahresplanungsdokument vereinbart haben;
	d) Regionen, die über eine gemeinsam mit der Union vereinbarte Strategie verfügen;
	e) Länder, bei denen die Union ihre Strategie mit einem neuen nationalen Zyklus abstimmen will, der vor dem 1. Januar 2017 beginnt; in diesen Fällen enthält das Mehrjahresrichtprogramm für den Zwischenzeitraum zwischen dem 1. Januar 2014 und dem Begin...
	f) Länder oder Regionen, bei denen die Mittelzuweisung der Union auf der Grundlage dieser Verordnung höchstens 50 000 000 EUR für den Zeitraum 2014-2020 beträgt;
	In den Fällen nach Unterabsatz 1 Buchstaben b und f enthält das Mehrjahresrichtprogramm für das jeweilige Land oder die jeweilige Region die Entwicklungsstrategie der Union in Bezug auf dieses Land oder diese Region.
	Für die Zwecke dieser Verordnung kann das in Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c vorgesehene gemeinsame Mehrjahresprogrammierungsdokument, sofern es den in dem vorliegenden Absatz festgelegten Grundsätzen und Bedingungen einschließlich der Festlegung ...
	In den Mehrjahresrichtprogrammen für geografische Programme werden die für eine Finanzierung durch die Union ausgewählten prioritären Bereiche, die spezifischen Ziele, die erwarteten Ergebnisse, eindeutige, spezifische und transparente Leistungsindika...
	Die Kommission setzt innerhalb jedes einzelnen geografischen Programms die Mehrjahresrichtbeträge für die Mittelzuweisung im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung auf der Grundlage der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten Kriterien...
	Die Höhe der Mittelzuweisung kann, sofern zweckmäßig, in Form einer Spanne angegeben werden und/oder nicht alle Mittel müssen einer bestimmten Verwendung zugewiesen werden. Über den Zeitraum 2014-2020 hinaus dürfen keine Richtbeträge vorgesehen werden...
	Die Mehrjahresrichtprogramme für geografische Programme können erforderlichenfalls unter Berücksichtigung der Halbzeitüberprüfung oder der Ad-hoc-Überprüfungen des zugrundeliegenden Strategiedokuments unter anderem im Interesse einer effektiven Durchf...
	Richtbeträge für die Mittelzuweisung, Prioritäten, spezifische Ziele, erwartete Ergebnisse, Leistungsindikatoren und gegebenenfalls Modalitäten der Hilfe können ferner infolge von Überprüfungen insbesondere im Anschluss an eine Krisen- oder Nachkrisen...
	Diese Überprüfungen sollten sich auf den Bedarf sowie auf Engagement und Fortschritte in Bezug auf die vereinbarten Entwicklungszieleerstrecken, insbesondere auf die Ziele, die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolle S...
	Konfliktprävention, Staatsaufbau und Friedenskonsolidierung sowie Maßnahmen für die Aussöhnung nach Konflikten und Wiederaufbaumaßnahmen sowie die Rolle von Frauen und die Rechte von Kindern in diesem Prozess sollten gebührend beachtet werden.
	Sofern Partnerländer oder -regionen sich direkt in einer Krisen-, Nachkrisen- oder fragilen Situation befinden oder von einer solchen Situation betroffen sind, wird besonderes Augenmerk auf die verstärkte Koordinierung zwischen Nothilfe, Wiederaufbau ...
	Programmierungsdokumente für Länder und Regionen, die sich in einer fragilen Situation befinden oder regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht werden, sehen Katastrophenschutz und die Katastrophenvorsorge vor sowie die Bewältigung der Folgen solc...
	Solche Überprüfungen können eine spezifische und geeignete Strategie beinhalten, um den Übergang zur langfristigen Zusammenarbeit und Entwicklung zu gewährleisten und eine bessere Koordinierung und einen besseren Übergang zwischen den Instrumenten der...
	Im Falle einer Beteiligung an globalen Initiativen werden gegebenenfalls entsprechende Ressourcen und Aktionsschwerpunkte festgelegt.
	Die Mehrjahresrichtprogramme für thematische Programme ergänzen die geografischen Programme und stehen mit den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Strategiepapieren im Einklang.
	Die Mehrjahresrichtprogramme für thematische Programme werden – wenn für eine wirksame Umsetzung erforderlich – unter Berücksichtigung der Halbzeit- oder der Ad-hoc-Überprüfungen überprüft.
	Richtbeträge für Mittelzuweisungen, Prioritäten, spezifische Ziele, erwartete Ergebnisse, Leistungsindikatoren und gegebenenfalls die Modalitäten der Hilfe können ebenfalls infolge von Überprüfungen angepasst werden.
	Die Programmierungsdokumente für das afrikaweite Programm basieren auf einen Dialog, an dem alle einschlägigen Interessenträger, wie beispielsweise das Panafrikanische Parlament, beteiligt werden.
	Die Mehrjahresrichtprogramme für das afrikaweite Programm stehen in Übereinstimmung mit den geografischen und thematischen Programmen.
	Das Mehrjahresrichtprogramm für das afrikaweite Programm wird erforderlichenfalls überprüft, um auf unvorhergesehene Herausforderungen oder Umsetzungsprobleme zu reagieren und um eine mögliche Überprüfung der strategischen Partnerschaft zu berücksich...
	a) die Einzelheiten der Bereiche der Zusammenarbeit gemäß
	i) Artikel 5 Absatz 3, wie in Anhang I Teile A und B im Einzelnen ausgeführt;
	ii) Artikel 7 Absatz 2, wie in Anhang II Teil A im Einzelnen ausgeführt;
	iii) Artikel 8 Absatz 2, wie in Anhang II Teil B im Einzelnen ausgeführt;
	iv) Artikel 9 Absatz 3, wie in Anhang III im Einzelnen ausgeführt, insbesondere im Zuge der Folgemaßnahmen der Afrika-EU-Gipfeltreffen;

	b) Richtbeträge im Rahmen geografischer Programme und des thematischen Programms "Globale öffentliche Güter und Herausforderungen" wie in Anhang IV dargelegt. Diese Änderungen dürfen nicht dazu führen, dass der ursprünglich vorgesehene Betrag um mehr...
	Die jährlichen Mittel werden vom Europäischen Parlament und vom Rat innerhalb der Grenzen des mehrjährigen Finanzrahmens bewilligt.
	Für die Verwendung dieser Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013.
	Die Finanzierung erfolgt im Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen für die ersten vier bzw. die restlichen drei Jahre. Die Zuweisung dieser Mittel spiegelt sich entsprechend dem festgestellten Bedarf und den festgelegten Prioritäten der betreffenden Länd...
	i) Unterstützung der Demokratisierung und Stärkung der demokratischen Institutionen, einschließlich der Rolle der Parlamente;
	ii) Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sowie der Unabhängigkeit der Rechts- und Schutzsysteme und Sicherstellung des ungehinderten und gleichberechtigten Zugangs aller zur Justiz;
	iii) Unterstützung der transparenten und verantwortlichen Arbeitsweise von Institutionen sowie Dezentralisierung; Förderung eines inländischen, mitbestimmenden Sozialdialogs sowie weiterer Dialoge über Staatsführung und Menschenrechte;
	iv) Förderung der Freiheit der Medien, auch im Hinblick auf moderne Kommunikationsmittel;
	v) Förderung des politischen Pluralismus, Schutz der bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte und Schutz von Angehörigen von Minderheiten und von Angehörigen der schutzbedürftigsten Gruppen;
	vi) Unterstützung der Bekämpfung von diskriminierenden Praktiken und Diskriminierung aus jeglichen Gründen, unter anderem aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Kaste, der Religion oder der Weltanschauung, des Geschlechts, der Geschl...
	vii) Förderung der Eintragung in das Personenstandsregister, insbesondere Eintragung von Geburten und Todesfällen.
	i) Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Gleichheit;
	ii) Schutz der Frauen- und Mädchenrechte, einschließlich durch Maßnahmen gegen Kinderheirat und andere schädliche traditionelle Praktiken wie weibliche Genitalverstümmelung und jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie Unterstützung für...
	iii) Förderung der Mitgestaltungsmacht von Frauen, einschließlich ihrer Rollen als Entwicklungsakteure und Friedensschaffer.
	i) Unterstützung der Entwicklung des öffentlichen Sektors zur Förderung eines universalen und diskriminierungsfreien Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung;
	ii) Unterstützung von Programmen zur Verbesserung der Gestaltung von Politik, der öffentlichen Finanzverwaltung, einschließlich der Einrichtung von Rechnungsprüfungs-, Kontroll- und Betrugsbekämpfungseinrichtungen und der entsprechenden Maßnahmen so...
	iii) Verbesserung der Fachkompetenz der Parlamente, damit sie die Aufstellung und Überwachung der nationalen Haushaltspläne unter Einbeziehung der inländischen Einnahmen aus der Rohstoffförderung und von Steuerfragen beurteilen und sinnvoll dazu beit...
	i) Unterstützung beim Aufbau und der Stärkung von fairen, transparenten, wirksamen, fortschrittlichen und nachhaltigen nationalen Steuersystemen;
	ii) Ausbau der Überwachungskapazitäten in Entwicklungsländern im Bereich der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und rechtswidrigen Finanzströmen;
	iii) Unterstützung der Erstellung und Verbreitung von Arbeiten zu Steuerbetrug und seinen Auswirkungen, insbesondere durch Aufsichtsgremien, Parlamente und Organisationen der Zivilgesellschaft;
	iv) Unterstützung multilateraler und regionaler Initiativen im Bereich Steuerverwaltung und Steuerreformen;
	v) Unterstützung der Entwicklungsländer im Hinblick auf eine wirksamere Beteiligung an internationalen Strukturen und Prozessen der Zusammenarbeit im Steuerbereich;
	vi) Unterstützung der Aufnahme einer Berichterstattung, die für jedes einzelne Land und jedes einzelne Projekt erfolgen muss, in die Rechtsvorschriften der Partnerländer, um die finanzielle Transparenz zu verbessern.
	i) Unterstützung der Partnerländer bei der Bewältigung aller Formen der Korruption, einschließlich durch Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie Berichterstattung;
	ii) Steigerung der Kapazitäten von Kontroll- und Aufsichtsgremien sowie der Justiz.
	i) Unterstützung des Kapazitätsaufbaus bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, um deren Stimme und aktive Beteiligung am Entwicklungsprozess und den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Dialog zu stärken;
	ii) Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für lokale Behörden und Mobilisierung ihres Sachverstands zur Förderung eines territorialen Entwicklungsansatzes, einschließlich Dezentralisierungsprozessen;
	iii) Schaffung von günstigeren Bedingungen für Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftliche Aktivitäten.
	i) Förderung der Ausstellung von rechtsgültigen Dokumenten;
	ii) Unterstützung eines angemessenen und gesunden Lebensstandards und eines gesunden Heranwachsens;
	iii) Gewährleistung der Grundbildung für alle.
	i) Unterstützung bei Reformen einzelner Sektoren, die den Zugang zu sozialen Basisdiensten, vor allem einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung und qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten, verbessern, mit einem Schwerpunkt auf den damit v...
	ii) Stärkung der lokalen Kapazitäten, um auf weltweite, regionale und lokale Herausforderungen reagieren zu können, unter anderem auch über die Verwendung der sektorspezifischen Budgethilfe in Kombination mit einem verstärkten politischen Dialog;
	iii) Stärkung der Gesundheitssysteme, unter anderem durch die Bewältigung des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften im Gesundheitsbereich, gerechte Finanzmittelzuteilung für die Gesundheitsfürsorge und erschwinglichere Arzneimittel und Impfstoffe f...
	iv) Förderung der uneingeschränkten und wirksamen Umsetzung der Aktionsplattform von Peking, und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz zu Fragen der Bevölkerung und der Entwicklung, und der Ergebnisse ihrer jeweiligen Überprüfungskonfer...
	v) Gewährleistung einer angemessenen Versorgung mit erschwinglichem gutem Trinkwasser, einer angemessenen Abwasserentsorgung und angemessener Hygienebedingungen;
	vi) Verbesserung der Unterstützung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote und des Zugangs dazu;
	vii) Unterstützung bei der Berufsausbildung zum Zwecke der Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt und der Kapazität, Forschungsvorhaben zugunsten der nachhaltigen Entwicklung durchzuführen und die Ergebnisse umzusetzen;
	viii) Unterstützung der nationalen Systeme des sozialen Schutzes und der entsprechenden Mindestniveaus, einschließlich der Sozialversicherungssysteme für Kranken- und Rentenversicherungen, mit Schwerpunkt auf der Verringerung von Ungleichheiten;
	ix) Unterstützung der Agenda für menschenwürdige Arbeit und Förderung des sozialen Dialogs;
	x) Förderung des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Achtung der allen Kulturen in gleichem Maße eigenen Würde;
	xi) Förderung der internationalen Zusammenarbeit, um der Kulturwirtschaft einen Anreiz zu geben, einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern zu leisten, und ihr Potenzial zur Bekämpfung von Armut voll auszuschöpfen; dazu gehört auch d...
	i) Unterstützung bei der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen lokalen Privatsektors, unter anderem durch den Aufbau von Kapazitäten bei lokalen Institutionen und Unternehmen;
	ii) Unterstützung der Entwicklung lokaler Produktionssysteme und lokaler Unternehmen, einschließlich umweltfreundlicher Unternehmen;
	iii) Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Kleinstunternehmen und Genossenschaften sowie des fairen Handels;
	iv) Förderung der Entwicklung lokaler, inländischer und regionaler Märkte, einschließlich Märkte für ökologische Waren und Dienstleistungen;
	v) Unterstützung bei legislativen Reformen und Reformen des Rechtsrahmens sowie bei deren Umsetzung;
	vi) Vereinfachung des Zugangs zu Geschäfts- und Finanzdiensten, wie etwa Mikrokrediten und Sparguthaben, Mikroversicherung und Zahlungstransfer;
	vii) Unterstützung bei der Inkraftsetzung der international vereinbarten Arbeitsrechte;
	viii) Ausarbeitung und Verbesserung von Gesetzen und Katastern, um Grundstücksrechte und Rechte des geistigen Eigentums zu schützen;
	ix) Förderung politischer Maßnahmen im Bereich Forschung und Innovation, die zu einer nachhaltigen und integrativen Entwicklung beitragen;
	x) Stimulierung von Investitionen, die dauerhafte Arbeitsplätze schaffen, unter anderem durch die Kombination von Mechanismen, mit Schwerpunkt auf der Finanzierung von nationalen Unternehmen und der Nutzung der Hebelwirkung von inländischem Kapitalve...
	xi) Verbesserung der Infrastruktur unter uneingeschränkter Einhaltung der sozialen und ökologischen Standards;
	xii) Unterstützung sektorbezogener Ansätze für nachhaltigen Verkehr, die die Bedürfnisse der Partnerländer erfüllen und für Verkehrssicherheit, Erschwinglichkeit, Effizienz und Verringerung der negativen Umweltauswirkungen sorgen;
	xiii) Beteiligung des Privatsektors, um eine sozial verantwortungsbewusste und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, Förderung der sozialen und umweltbezogenen Verantwortung der Unternehmen sowie der Rechenschaftspflicht und des sozialen Dialogs;
	xiv) Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen hinsichtlich des Handels und der Eingliederung auf regionaler und kontinentaler Ebene und Bereitstellung von Hilfeleistungen für ihre reibungslose und schrittweise Eingliederung in die Wel...
	xv) Unterstützung einer breiter gefächerten Zugangsmöglichkeit zu Informations- und Kommunikationstechnologien, um die digitale Kluft zu überbrücken.
	i) Unterstützung beim Aufbau der Widerstandsfähigkeit der Entwicklungsländer im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen (beispielsweise Ressourcenknappheit, Versorgungsengpässe und starke Preisschwankungen) und Bekämpfung von Ungleichheiten, indem arm...
	ii) Unterstützung nachhaltiger landwirtschaftlicher Methoden und der damit verbundenen Forschungstätigkeiten, mit Schwerpunkt auf den kleinbäuerlichen Betrieben und ländlichen Existenzgrundlagen;
	iii) Unterstützung von Frauen in der Landwirtschaft;
	iv) Förderung von staatlichen Bemühungen, sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Privatinvestitionen zu erleichtern;
	v) Unterstützung strategischer Ansätze im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit, mit Schwerpunkt auf der Verfügbarkeit von und dem Zugang zu Lebensmitteln, Infrastruktur, Lagerung und Ernährung;
	vi) Bekämpfung von Ernährungsunsicherheiten und Unterernährung durch grundlegende Interventionen in Übergangs- und Schwächesituationen;
	vii) Unterstützung der von den einzelnen Ländern angeführten, auf Aufgabenteilung bedachten, dezentralisierten und ökologisch nachhaltigen territorialen Entwicklung.
	i) Verbesserung des Zugangs zu modernen, erschwinglichen, nachhaltigen, effizienten und sauberen Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energiequellen;
	ii) Förderung von lokalen und regionalen nachhaltigen Energielösungen und einer dezentralisierten Energiegewinnung.
	i) Unterstützung der Überwachungsprozesse und Aufsichtsgremien sowie Rückendeckung für Governance-Reformen, die die nachhaltige und transparente Bewirtschaftung und Erhaltung von natürlichen Ressourcen fördern;
	ii) Förderung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Wasser sowie einer integrierten Bewirtschaftung von Wasserressourcen und Einzugsgebieten;
	iii) Förderung des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und von Ökosystemleistungen;
	iv) Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsumgewohnheiten und einer sicheren und nachhaltigen Bewirtschaftung von Chemikalien und Abfällen, wobei die Auswirkungen auf die Gesundheit zu berücksichtigen sind.
	i) Förderung der Verwendung von sauberen Technologien, nachhaltiger Energie und Ressourceneffizienz mit Blick auf den Abbau von CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Verstärkung der Umweltnormen;
	ii) Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Entwicklungsländern hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels, indem ökosystembasierte Maßnahmen unterstützt werden, die auf die Anpassung, Abschwächung und Katastrophenrisikoverringerung des Klimawan...
	iii) Unterstützung bei der Umsetzung relevanter multilateraler Umweltabkommen, dabei insbesondere die Stärkung der Umweltaspekte des institutionellen Rahmens für nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung des Schutzes der biologischen Vielfalt;
	iv) Hilfeleistungen für Partnerländer bei den Herausforderungen der durch den Klimawandel verursachten Vertreibung und Migration der Menschen sowie beim Wiederaufbau von Wohnstätten für Klimaflüchtlinge.
	i) Unterstützung bei gezielten Bemühungen, um die Wechselwirkungen zwischen Migration, Mobilität, Beschäftigung und Armutsverringerung vollständig auszuschöpfen, um Migrationsbewegungen zu einer positiven Kraft für die Entwicklung zu machen und die A...
	ii) Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Annahme von langfristigen politischen Strategien zur Lenkung von Migrationsströmen, die die Menschenrechte von Migranten und deren Familien achten und deren sozialen Schutz verbessern.
	i) mittel- und langfristiger Wiederaufbau und Regenerierung von Regionen und Ländern, die von Konflikten sowie von vom Menschen verursachten Katastrophen und von Naturkatastrophen betroffen sind;
	ii) Durchführung mittel- und langfristiger Aktivitäten, die auf die Selbstversorgung und die Integration oder Wiedereingliederung entwurzelter Menschen ausgerichtet sind, mit Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung.
	i) in fragilen Situationen Unterstützung über eine Partnerschaft mit dem jeweiligen Land für die Bereitstellung von Basisdiensten und den Aufbau von rechtmäßigen, wirksamen und widerstandsfähigen staatlichen Institutionen und den Aufbau einer aktiven ...
	ii) Mitwirkung an einem präventiven Ansatz zur Vermeidung eines fragilen Staats sowie von Konflikten, Naturkatastrophen und anderen Krisensituationen, indem die Bemühungen der Partnerländer und regionalen Organisationen in Bezug auf die Verbesserung d...
	iii) Unterstützung bei der Reduzierung des Katastrophenrisikos, der Vorbereitung auf Katastrophenfälle, der Prävention und dem Umgang mit den Auswirkungen derartiger Katastrophen.
	i) Bekämpfung der grundlegenden Ursachen für Konflikte – zu diesen Ursachen zählen die Armut, die Verschlechterung, Ausbeutung und ungleiche Verteilung von Land und natürlichen Ressourcen sowie die ungleichen Zugangsmöglichkeiten dazu, eine schwache ...
	ii) Förderung des Dialogs, der Mitwirkung und Versöhnung mit Blick auf die Förderung des Friedens und Vorbeugung von Gewaltausbrüchen im Einklang mit bewährten internationalen Verfahren;
	iii) Stärkung der Zusammenarbeit und politischer Reformen im Bereich Sicherheit und Recht, des Kampfes gegen den Drogenhandel und sonstigen illegalen Handel, einschließlich Menschenhandel, gegen Korruption und Geldwäsche.
	a) Unterstützung demokratischer Prozesse, Förderung einer wirksamen demokratischen Staatsführung, Stärkung der öffentlichen Einrichtungen und Stellen (einschließlich auf lokaler Ebene), Unterstützung effizienter Dezentralisierungs-, Staatsumbau- und ...
	b) Unterstützung des Aufbaus einer aktiven, gut organisierten und unabhängigen Zivilgesellschaft, einschließlich der Medien, und Stärkung des sozialen Dialogs anhand einer Unterstützung für die Sozialpartner;
	c) Aufbau und Stärkung legitimer, leistungsfähiger und rechenschaftspflichtiger öffentlicher Einrichtungen, Förderung institutioneller Reformen und von Verwaltungsreformen, der verantwortungsvollen Staatsführung, der Korruptionsbekämpfung und der öff...
	d) Stärkung des Schutzes der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Minderheiten, Migranten, indigenen Völkern und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, Bekämpfung von Diskriminierung, von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt, von Gewa...
	e) Schutz der Menschenrechte durch Förderung institutioneller Reformen (u.a. in den Bereichen verantwortungsvolle Staatsführung und Korruptionsbekämpfung, Verwaltung der öffentlichen Finanzen, Steuern und Reform der öffentlichen Verwaltung), Reformen...
	a) Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere der sozialen Inklusion, der menschenwürdigen Arbeit und der Gerechtigkeit sowie der Geschlechtergleichstellung durch Bildungs- und Gesundheitspolitik und andere Sozialpolitiken;
	b) Stärkung der Kapazitäten zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zu Bildung für alle mit Blick auf eine Erweiterung des Wissens, ...
	c) Förderung von sozialem Schutz und sozialer Inklusion, menschenwürdiger Arbeit und Kernarbeitsnormen, Gerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung durch Bildungs- und Gesundheitspolitik und andere Sozialpolitiken;
	d) Förderung hochwertiger Dienstleistungen im Bereich der Bildung, der beruflichen Bildung und der Gesundheit, zu denen alle (einschließlich Mädchen und Frauen) Zugang haben;
	e) vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Sicherheit: Bekämpfung von Gewalt aufgrund des Geschlechts und der Abstammung, Kindesentführung, Korruption und organisierte Kriminalität, Drogenerzeugung, -konsum und -handel und ande...
	f) Schaffung von entwicklungsfördernden Partnerschaften in den Bereichen Landwirtschaft, Entwicklung des Privatsektors, Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe, Migration, Forschung, Innovation und Technologie und die Bereitstellung öffentlicher Gü...
	a) Förderung des nachhaltigen und integrativen Wachstums und von Lebensgrundlagen, der integrierten Entwicklung des ländlichen Raums, nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft, der Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung;
	b) Förderung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und erneuerbaren Energiequellen, Schutz der biologischen Vielfalt, Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Waldschutz;
	c) Beitrag zu den Bemühungen um den Klimaschutz durch Unterstützung von Maßnahmen, die auf die Anpassung, Abschwächung und Katastrophenrisikoverringerung ausgerichtet sind;
	d) Unterstützung der Anstrengungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Diversifizierung, der Wettbewerbsfähigkeit und des Handels und der Entwicklung des Privatsektors mit besonderem Schwerpunkt auf Kleinstunternehmen und KMU und auf Genossenschaf...
	e) Förderung von nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Verbrauch sowie von Investitionen in saubere Technologien, nachhaltige Energie, Verkehr, nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei, Schutz und Verbesserung der biologischen Vielfalt und der Ökos...
	f) Unterstützung der Katastrophenvorsorge und des langfristigen Wiederaufbaus nach Katastrophen, unter anderem im Bereich Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit und Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen.
	a) ergebnisorientierte Förderung der regionalen Integration und Kooperation durch Unterstützung der regionalen Integration und des regionalen Dialogs insbesondere über die Südasiatische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit und Förderung der Entwic...
	b) Unterstützung eines effizienten Grenzmanagements und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung in Grenzregionen; Bekämpfung der organisierten Kriminalität und ...
	c) Unterstützung regionaler Initiativen zur Bekämpfung der wichtigsten übertragbaren Krankheiten; Beitrag zur Prävention von Gesundheitsgefährdungen und zur Reaktion auf diese, einschließlich derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen zwis...
	a) Beitrag zur Demokratisierung; Aufbau und Stärkung legitimer, leistungsfähiger und rechenschaftspflichtiger öffentlicher Institutionen und Stellen sowie Schutz der Menschenrechte durch Förderung institutioneller Reformen (unter anderem in den Berei...
	b) Stärkung des Schutzes der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern, Förderung der Kernarbeitsnormen, Diskriminierungsbekämpfung, Bekämpfung von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt, von Gewalt gegen Ki...
	c) Unterstützung der Menschenrechtsstrukturen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN), insbesondere der Arbeiten der zwischenstaatlichen Menschenrechtskommission des ASEAN;
	d) Aufbau und Stärkung legitimer, leistungsfähiger und rechenschaftspflichtiger öffentlicher Einrichtungen und Stellen;
	e) Unterstützung einer aktiven, gut organisierten und unabhängigen Zivilgesellschaft und Stärkung des sozialen Dialogs anhand einer Unterstützung für die Sozialpartner;
	f) Unterstützung der in der Region unternommenen Anstrengungen für mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit für die Bürger, einschließlich durch Reformen der Justiz und des Sicherheitssektors, und Förderung der interethnischen und interrel...
	g) vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Sicherheit: Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, Drogenerzeugung, -konsum und -handel und anderer Formen illegalen Handels sowie Unterstützung eines effizienten Gre...
	a) Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere der sozialen Inklusion, der menschenwürdigen Arbeit und der Gerechtigkeit sowie der Geschlechtergleichstellung;
	b) Stärkung der Kapazitäten zur Bereitstellung eines universalen Zugangs zu sozialen Basisdiensten, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor; Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zu Bildung für alle mit Blick auf eine Erweiterung des Wisse...
	c) Schaffung von entwicklungsfördernden Partnerschaften in den Bereichen Landwirtschaft, Entwicklung des Privatsektors, Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe, Migration, Forschung, Innovation und Technologie und die Bereitstellung öffentlicher Gü...
	d) Unterstützung der Anstrengungen in der Region zur Prävention von Gesundheitsgefährdungen und zur Reaktion auf diese, einschließlich derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen zwischen Tieren, Menschen und ihrem jeweiligen Umfeld haben;
	e) Förderung eines diskriminierungsfreien Bildungs- und Ausbildungsangebots, auch im Bereich des lebenslangen Lernens (einschließlich Hochschulbildung und berufliche Aus- und Weiterbildung), und Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte;
	f) Förderung einer umweltgerechteren Wirtschaft und eines nachhaltigen und integrativen Wachstums, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung, nachhaltige Energien, Schutz und Verbesserung der biologischen Vie...
	g) vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und Entwicklung: Vorgehen gegen Gewalt aufgrund des Geschlechts und der Abstammung und gegen Kindesentführung.
	a) Unterstützung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, Förderung des nachhaltigen Verbrauchs und nachhaltiger Produktionsprozesse;
	b) Unterstützung der Region bei der durchgängigen Berücksichtigung des Klimawandels bei Strategien für die nachhaltige Entwicklung, bei der Entwicklung von auf Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ausgerichteten Strategien und Instrumenten, b...
	c) angesichts des Bevölkerungswachstums und der sich wandelnden Nachfrage der Verbraucher, Förderung von nachhaltigem Verbrauch und nachhaltiger Produktion sowie von Investitionen in saubere Technologien insbesondere auf regionaler Ebene, nachhaltige...
	d) Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung durch Gewährleistung eines angemessenen Follow-up zu kurzfristig angelegten Soforthilfemaßnahmen, um auch Wiederaufbaumaßnahmen nach Katastrophen oder Krisen zu berücksichtigen, die über...
	a) ergebnisorientierte Förderung einer verstärkten regionalen Integration und Zusammenarbeit durch Unterstützung der regionalen Integration und des regionalen Dialogs;
	b) Unterstützung der sozioökonomischen Integration und Verbundfähigkeit des ASEAN, so auch in Bezug auf die Umsetzung der entwicklungsbezogenen Ziele der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft, den Gesamtplan zur ASEAN-Verbundfähigkeit und die Post-2015-Vision;
	c) Förderung der handelsbezogenen Unterstützung und der Entwicklungshilfe für Handel, auch um sicherzustellen, dass Kleinstunternehmen und KMU von internationalen Handelsmöglichkeiten profitieren können;
	d) Mobilisierung von Finanzmitteln für nachhaltige Infrastrukturen und Netzwerke, die der regionalen Integration, sozialen Inklusion und dem sozialen Zusammenhalt und dem nachhaltigen Wachstum Vorschub leisten, unter Gewährleistung der Komplementarit...
	e) Förderung des Dialogs zwischen den Einrichtungen und Mitgliedstaaten des ASEAN und der Union;
	f) Unterstützung regionaler Initiativen zur Bekämpfung der wichtigsten übertragbaren Krankheiten; Beitrag zur Prävention von Gesundheitsgefährdungen und zur Reaktion auf diese, einschließlich derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen zwis...
	i) Verbesserung der Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen in den Entwicklungsländern durch Unterstützung des integrativen und universalen Zugangs zu guten Basisgesundheitseinrichtungen, -gütern und -dienstleistungen mit einer kontinuierlichen ...
	ii) Unterstützung und Mitgestaltung der politischen Agenda der globalen Initiativen, die den Partnerländern erheblichen unmittelbaren Nutzen verschaffen, unter Berücksichtigung der Ergebnisorientierung, der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit ...
	iii) Unterstützung spezifischer Initiativen, insbesondere auf regionaler und globaler Ebene, die die Gesundheitssysteme stärken und den Ländern dabei helfen, solide, auf Fakten gestützte und nachhaltige nationale gesundheitspolitische Strategien in pr...
	iv) Förderung der uneingeschränkten und wirksamen Umsetzung der Aktionsplattform von Peking und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz zu Fragen der Bevölkerung und der Entwicklung und der Ergebnisse ihrer jeweiligen Überprüfungskonferenz...
	v) Förderung, Bereitstellung und Ausweitung von Basisdiensten und psychologischer Unterstützung für Opfer von Gewalt, insbesondere Frauen und Kinder.
	i) Unterstützung der Verwirklichung international vereinbarter Ziele im Bildungsbereich durch globale Initiativen und Partnerschaften unter besonderer Beachtung der Förderung von Wissen, Fähigkeiten und Werten für eine nachhaltige breitenwirksame Ent...
	ii) Förderung des Austauschs von Erfahrungen, bewährten Verfahren und Innovationen, auf der Grundlage eines ausgewogenen Ansatzes für die Entwicklung der Bildungssysteme;
	iii) Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und der Qualität der Bildung insbesondere für Personen, die gefährdeten Gruppen angehören, für Migranten, für Frauen und Mädchen, für Personen, die religiösen Minderheiten angehören, für Mens...
	i) Unterstützung von lokalen, regionalen und länderbezogenen Programmen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Mitgestaltungsmacht von Frauen und Mädchen, Förderung von Frauen und Mädchen in Führungspositionen und ihrer gleichberechtigten pol...
	ii) Unterstützung für nationale, regionale und globale Initiativen zur Förderung der Einbeziehung der Geschlechtergleichstellung und der Mitgestaltungsmacht von Frauen und Mädchen in politische Strategien, Pläne und Haushalte, einschließlich in inte...
	iii) Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und Unterstützung der Opfer solcher Gewalt.
	i) Bekämpfung aller Arten von Kinderhandel und Gewalt gegen Kinder und Kindesmissbrauch sowie aller Arten der Kinderarbeit, Bekämpfung von Kinderheirat sowie Förderung von politischen Konzepten, bei denen die besondere Verletzlichkeit und das besonder...
	ii) stärkere Sensibilisierung der Entwicklungsländer für die Ausarbeitung von politischen Konzepten, die Kindern und jungen Leuten zugute kommen, und Stärkung der entsprechenden Kapazitäten dieser Länder sowie Förderung der Rolle von Kindern und junge...
	iii) Unterstützung der Entwicklung konkreter Strategien und Maßnahmen, mit denen bestimmte Probleme und Herausforderungen, die Kinder und junge Leute betreffen, angegangen werden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Beschäftigung, w...
	i) Unterstützung lokaler, regionaler, nationaler und globaler Initiativen zur Förderung der Nichtdiskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der rassischen oder ethnischen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer Kaste, der Re...
	ii) Gewährleistung eines umfassenderen Dialogs über die Frage der Nichtdiskriminierung und des Schutzes von Menschenrechtsverteidigern.
	i) Unterstützung eines hohen Niveaus an produktiver Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit, insbesondere Unterstützung für solide bildungs- und beschäftigungspolitische Strategien und Politik, auf Beschäftigungsfähigkeit und an den Bedürfnissen u...
	ii) Stärkung des sozialen Zusammenhalts insbesondere durch Schaffung und Stärkung von nachhaltigen Systemen des sozialen Schutzes, einschließlich einer Sozialversicherung für Menschen in Armut, und durch eine Steuerreform zur Stärkung der Kapazität ...
	iii) Stärkung der sozialen Inklusion und der Gleichstellung der Geschlechter durch Zusammenarbeit im Hinblick auf gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden Diensten, Beschäftigung für alle, Befähigung bestimmter Gruppen zu aktiver Mitgestaltung und A...
	i) Förderung von Maßnahmen zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen durch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Widerstandsfähigkeit lokaler Kleinstunternehmen und KMU und ihrer Integration in die lokale, regionale und globale Wirtscha...
	ii) Stärkung des lokalen Handwerks, um das lokale Kulturerbe zu bewahren;
	iii) Entwicklung eines sozial und ökologisch verantwortlichen lokalen Privatsektors und Verbesserung des Unternehmensumfelds;
	iv) Förderung wirksamer wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die die Entwicklung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Unternehmen unterstützen und auf folgende Ziele ausgerichtet sind: umweltgerechte und integrative Wirtschaft, Ressourceneffizienz so...
	v) Förderung der Nutzung elektronischer Kommunikationstechnologien als Hilfsmittel zur Förderung des Wachstums zugunsten armer Menschen in allen Sektoren zwecks Überbrückung der digitalen Kluft zwischen den Entwicklungsländern und den Industrienatio...
	vi) Förderung der finanziellen Inklusion, indem Kleinstunternehmen und KMU und Haushalte – insbesondere benachteiligte und gefährdete Gruppen – leichter Zugang zu Finanzdiensten wie Mikrokrediten und Sparguthaben, Mikroversicherung und Zahlungstransf...
	i) Förderung des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Achtung der allen Kulturen in gleichem Maße eigenen Würde;
	ii) Förderung der internationalen Zusammenarbeit, um der Kulturwirtschaft einen Anreiz zu geben, einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern zu leisten, und ihr Potenzial zur Bekämpfung von Armut voll auszuschöpfen; dazu gehört auch ...
	iii) Förderung der Achtung vor den sozialen, kulturellen und spirituellen Werten der indigenen Völker und Minderheiten, um die Gleichbehandlung und soziale Gerechtigkeit in multiethnischen Gesellschaften unter Einhaltung der universellen Menschenrecht...
	iv) Förderung von Kultur als Wirtschaftszweig mit großen Entwicklungs- und Wachstumschancen.
	i) Schaffung von günstigeren Bedingungen für die Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftliche Aktivitäten und die Kapazität von Organisationen der Zivilgesellschaft, sich wirksam an der Politikformulierung und an der Überwachung der Politikumsetzung...
	ii) Förderung einer Verbesserung des Dialogs und einer besseren Interaktion zwischen Organisationen der Zivilgesellschaft, lokalen Gebietskörperschaften, dem Staat und anderen Entwicklungsakteuren im Entwicklungszusammenhang;
	iii) Stärkung der Kapazität der lokalen Behörden, unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rolle und ihrer Besonderheiten aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken;
	a) Nach geografischen Gebieten
	i) Lateinamerika 2500
	ii) Südasien 3813
	iii) Nord- und Südostasien 2870
	iv) Zentralasien 1072
	v) Naher und Mittlerer Osten 545
	vi) Andere Länder 251

	b) Nach Bereichen der Zusammenarbeit
	i) Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsvolle  Staatsführung mindestens 15 %
	ii) Breitenwirksames und nachhaltiges Wachstum  zugunsten der menschlichen Entwicklung mindestens 45 %

	a) Globale öffentliche Güter und Herausforderungen 5 101
	i) Umwelt und Klimawandel34F  27 %
	ii) Nachhaltige Energie 12 %
	iii) Menschliche Entwicklung einschließlich menschenwürdiger  Arbeit, sozialer Gerechtigkeit und Kultur 25 %
	davon
	– Gesundheit mindestens 40 %
	– Bildung, Wissen und Fähigkeiten mindestens 17,5 %
	– Gleichstellung der Geschlechter,  Mitgestaltungsmacht der Frau und Schutz der Rechte  von Frauen und Mädchen; Kindern und jungen Leuten, Nichtdiskriminierung; Beschäftigung, Kompetenzen, Sozialschutz und soziale Inklusion; Wachstum,  Arbeitsplätze u...

	(iv) Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit  und nachhaltige Landwirtschaft 29 %
	v) Migration und Asyl 7 %

	b) Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden 1 907

